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BUNDESPOLIZEI:

Neue Uniformen vorgestellt
Bundesinnenminister Otto

Schily hat am 17. Oktober in
Berlin die neuen blauen Dienst-
uniformen der Bundespolizei vor-
gestellt. Neben der Farbum-
stellung von Grün auf Blau erhält

die Bundespolizei mit dem Bun-
desadler auf goldenem Grund ein
neu entwickeltes
Ärmelabzeichen.

Bundesinnenmi-
nister Schily erklärt
dazu: „Mit der Ein-
führung der blauen
Uniform bringt die Bundespolizei
ihre Zugehörigkeit zum immer
enger werdenden Verbund der
europäischen Polizeien auch op-
tisch zum Ausdruck. Blau gilt
europaweit als Standardfarbe für

GDP BERLIN: Türen geöffnet
Ein „Tag der offenen Tür“ bie-

tet immer eine gute Möglichkeit,
mit Mitgliedern locker ins Ge-
spräch zu kommen – wie am 15.
Oktober in Berlin. Dabei konn-
ten die Mitglieder die neue Ge-
schäftsstelle in der Kurfürsten-
straße 112 kennen lernen und sich
mit den Leistungen ihrer Ge-
werkschaft bekannt machen.
Während des ganzen Tages erteil-
te die Rechtsabteilung Auskünf-
te – insbesondere zum Dienst-,
Arbeits- und Sozialrecht. Dane-
ben standen die PVAG und
Rentenberater als Ansprech-

partner zur Verfügung. Ihr Inter-
esse an der GdP zeigten auch
Berlins Polizeipräsident Dieter
Glietsch und mehrere Leiter von
Polizeidirektionen sowie ver-
schiedene Vertreter der Politik,
die nicht nur vorbeischauten, son-
dern sich intensiv mit Mitgliedern
unterhielten.

Viel Spaß bei der Tombola und
Überraschungen für die jüngsten
Familienmitglieder haben den Tag
zu einem Erfolg werden lassen,
bei dem die GdP-Mitglieder ihre
Gewerkschaft hautnah erleben
konnten.                            ATE

GDP ZU KOALITIONSVERHANDLUNGEN:
Innere Sicherheit als wichtigen
Standortfaktor stärken

Vor den Koalitionsverhand-
lungen hat die GdP Union und
SPD aufgefordert, die Innere Sta-
bilität und Sicherheit als einen
wichtigen Standortfaktor
Deutschlands zu stärken. In einem
Schreiben an die Parteivorsitzen-
den betont GdP-Vorsitzender
Konrad Freiberg den Wert des In-
neren Friedens und der Inneren Si-
cherheit als Fundament gesell-
schaftlicher und wirtschaftlicher
Entwicklung. „Wir erwarten von
einer möglichen Koalition aus
Unionsparteien und SPD bessere
Instrumente zur Bekämpfung des
internationalen Terrorismus, wie
die Anti-Terror-Datei, die Wieder-
einführung der Kronzeugen-
regelung und längere Aufbe-
wahrungsfristen für Telekom-
munikationsdaten.“

Gleichzeitig warnt die GdP
davor, die stabile Sicherheits-

architektur in Deutschland von
innen zu demontieren: „Der Er-
folg der Polizei hängt von dem
Vertrauen, das die Menschen ihr
entgegenbringen, ihrer Präsenz
und ihrer Verwurzelung im öffent-
lichen Leben ab. Die zunehmen-
de Tendenz, private Sicherheit
auch im öffentlichen Raum zu eta-
blieren und Pläne, den Personal-
abbau bei der Polizei mit dem Ein-
satz von Wehrpflichtigen der Bun-
deswehr zu kompensieren, würden
sich negativ auf die Sicherheitslage
auswirken.“

Weitere soziale Einschnitte
wolle die GdP nicht hinnehmen:
„Die bisherigen Einkommensein-
bußen strapazieren die Berufs-
zufriedenheit, die Motivation und
die Einsatzbereitschaft der Polizei-
beschäftigten schon jetzt bis an die
Grenze zur Selbstverleugnung.

     red

GDP SACHSEN:

Bei Bevölkerung Argumente gesammelt
Nachdem in Sachsen CDU und

SPD vereinbart haben, die Zahl
der Stellen der Landes-
bediensteten von jetzt 95.000 bis
zum Jahre 2010 auf 80.000 zu sen-
ken, stand die Frage, ob die Poli-
zei ihre Aufgaben dann überhaupt
noch erfüllen kann.

Damit die GdP Sachsen wir-
kungsvoll gegenüber der Staatsre-
gierung agieren kann, hat sie die
Sachsen befragt, was diese von ih-
rer Polizei erwarten bzw. ihr zubil-
ligen (Fragen und Ergebnisse sie-
he unter www.gdp-sachsen.de).

Für die GdP Sachsen steht nach
1.186 Befragungen (fast 1.000
Nicht-Polizisten!) in allen Alters-
und Berufsgruppen fest: Der be-
absichtigte Stellenabbau ent-
spricht keineswegs dem Willen der
sächsischen Bevölkerung, die
dadurch vor allem einen Wegfall
von Leistungen befürchtet.

Einige Ergebnisse der Befra-
gung: Prävention ist für die Sach-
sen unverzichtbarer Bestandteil
und soll 50 % der Polizeiarbeit

ausmachen. Auch im Bewusstsein
knapper Staatsfinanzen sehen die
Sachsen weder einen Grund für
die Erhöhungen der Lebens-
arbeitszeit noch für die Erhöhung
der Wochenarbeitszeit. Die von
den Befragten als angemessen an-
gesehene Höhe des Gehaltes einer
Beispielperson liegt deutlich über
dem Ist-Stand.

Natürlich ist auch die GdP an
der Schaffung solider Staats-
finanzen in einem gerechten Ge-
meinwesen interessiert. Parlament
und Regierung haben allerdings
noch bislang ungenutzte Spiel-
räume – z. B. Kostenauferlegung
an schuldhafte Verursacher oder
auch die Länder übergreifende
Zusammenarbeit zur Effizienz-
steigerung.

Kurzum: Die Sächsische Bevöl-
kerung will, dass ihre Polizei bei
gleichen Sozialstandards so viel
Stellen erhält, wie es zur Erfüllung
der Aufgaben auf mindestens
gleich bleibendem Niveau erfor-
derlich ist.                Peer Oehler

Polizeiuniformen. Mit dem neuen
Ärmelzeichen, dem Bundesadler
auf goldenem Grund, wird die
Erkennbarkeit verbessert und die
Zugehörigkeit zur Bundespolizei
verdeutlicht.“

Die Ausstattung mit der neuen
Einsatzbekleidung beginnt ab
November. Die Umstellung für
die knapp 32.000 Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamten erfolgt
zur Wahrung der Kostenneu-
tralität sukzessiv über mehrere
Jahre. Ziel ist es, bereits bis zur
Fußballweltmeisterschaft 2006 in
Deutschland eine Ausstattung mit
blauer Alltagsdienstbekleidung
bei Dienststellen an den Spiel-
orten zu erreichen.

nach Pressemeldung BMI

Foto: BMI
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Horst Geier wurde 80
EUROCOP:

Mit Zuwachs in Lettland
auf Wachstumskurs

Auf der Herbsttagung des
EuroCOP-Komitees
im November kann
sich die EuroCOP
über Zuwachs aus
Osteuropa freuen:
Der bevorstehende
Beitritt der Polizei-
gewerkschaft aus
Lettland ist das Er-
gebnis einer aktiven
Politik zur Förde-
rung gewerkschaftli-
cher Strukturen
durch EuroCOP. Die
Polizeigewerk-schaft
in Lettland konnte
erst Anfang 2005 ge-
gründet werden. Vo-
rangegangen waren
zwei Jahre intensiver Gespräche
zwischen EuroCOP und der letti-
schen Regierung, die einer ge-
werkschaftlichen Organisation in
der Polizei zunächst mehr als skep-
tisch gegenüber stand.

Zu tun gibt es für die junge Ge-
werkschaft unter der Führung ih-
res Vorsitzenden Agris Suna reich-
lich: Eine soziale Absicherung der
Kollegen in Lettland ist kaum vor-
handen und die Löhne bei der Po-
lizei liegen ein gutes Stück unter
dem Durchschnittseinkommen
bei der Bevölkerung. Wenn das
Geld für einen Polizisten in Lett-
land damit kaum ausreicht, um die
eigene Familie zu ernähren und
dazu ein Dienstunfall auch noch

Arbeitslosigkeit bedeutet, kehren
viele Polizisten ih-
rem Beruf den Rü-
cken: In Lettland ha-
ben allein in diesem
Jahr bereits ca. 800
Polizisten ihren
Dienst quittiert. Kor-
ruption ist auch in
der Polizei durch alle
Dienstgrade hin-
durch ein großes
Problem. Der An-
schluss an EuroCOP
ist ein zentrales Mit-
tel zur Stärkung der
Gewerkschaften vor
Ort. Das ist auch am
Beispiel der Polizei-
gewerkschaften in

Rumänien und Bulgarien zu se-
hen:  Während die Rumänen nach
der Assoziierung die Vollmitglied-
schaft bei EuroCOP anstreben,
suchen auch die Kollegen in Bul-
garien unsere Unterstützung: Un-
durchsichtige Beförderungsprak-
tiken, mangelnde Bezahlung, Kor-
ruption in Staat und Wirtschaft
und eine ausufernde OK. Hier sind
vor dem EU-Beitritt noch umfas-
sende Maßnahmen zur Stärkung
der Polizei und Staatsanwaltschaft
sowie deren Akzeptanz in der Öf-
fentlichkeit dringend notwendig.

Die Schwierigkeiten der osteu-
ropäischen Länder auf dem Ge-
biet der Inneren Sicherheit waren
u. a. Schwerpunkte eines Besuchs

Viele Kapitel deutscher Poli-
zei-, Gewerkschafts- und Nach-
kriegsgeschichte hat Horst Geier
nicht nur erlebt, sondern auch
mitgeschrieben. Er war 28 Jahre
lang Mitglied im Geschäftsfüh-
renden Landesbezirksvorstand
Berlin und über 20 Jahre Mitglied

im Bundesvorstand, davon 14 Jah-
re stellvertretender Bundesvor-
sitzender. Am 27. September 2005
wurde er 80 Jahre alt.

In der Gewerkschaft der Poli-

GRATULATION:

Horst Geier (2. v. l.) im Kreise einiger Gratulanten in
der Geschäftsstelle der Berliner GdP: Eberhard Schön-
berg, Vorsitzender des Berliner Landesbezirks, Günter
Brosius, Ehrenvorsitzender des Landesbezirks Berlin,
und Konrad Freiberg, Bundesvorsitzender der GdP.

    Foto: hol

EuroCOP Präsident
Heinz Kiefer im Europäi-
schen Parlament

  Foto: EuroCop

zei vertrat er die Interessen der
Kolleginnen und Kollegen auf al-
len Ebenen des Personalrates,
gründete 1966 die JUNGE
GRUPPE, erkämpfte ihre För-
derungswürdigkeit beim Bundes-
minister für Familie, Jugend und
Sport und wurde ihr erster

Bundesjugend-
vorsitzender.

Seine Ver-
bundenheit zur
G e w e r k -
schaftsbewe-
gung wurde
nur durch seine
Liebe zu seiner
Stadt übertrof-
fen. In über 20
Jahren organi-
sierte er 657
„Berlin-Semi-
nare“ zeigte
über 23.000
Berlin-Besu-
chern „sein
Berlin“ und
überzeugte sie
davon, Berlin

in den schweren Jahren der Tei-
lung nicht verloren zu geben.
Dafür wurde ihm das Bundes-
verdienstkreuz verliehen.

          hol

Großes Presseecho gab es auf
dem GdP-Sicherheitsforum am
17. und 18. Oktober in der
VELTINS-Arena auf Schalke;
vor über 120 Einsatzleitern aus al-
len Bundesländern und der Bun-
despolizei sowie Pressevertretern
informierten und diskutierten
Wissenschaftler und Praktiker

FUSSBALL-WM 2006:

GdP-Sicherheitsforum
in der VELTINS-Arena

von Heinz Kiefer in Brüssel am 14.
September. Mit den EU-Parla-
mentariern Jo Leinen (D) und
Edit Bauer (SK) sowie Presse-
vertretern wurde der erhebliche

Handlungsbedarf erörtert, der sich
insbesondere mit Blick auf die für
2007 vorgesehene Ausweitung des
Schengen Raums auf diese Staa-
ten ergibt.           JV

über Probleme und den Sach-
stand der polizeilichen Vorberei-
tung der Fußball-WM 2006. Es
wurden Konzeptionen vorgestellt,
Fankulturen beschrieben und die
praktische Arbeit dargestellt. In
der nächsten Ausgabe wird DP
über die Veranstaltung eingehend
berichten.                              rad

Hohes Interesse an den Ausführungen der Experten während des GdP-
Sicherheitsforums in der VELTINS-Arena auf Schalke. Foto: Martin Schilff
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KOMMENTAR FORUM
Es kommt drauf an, was man draus macht

„Es kommt drauf an, was man
draus macht“ lautete einst ein
Werbeslogan für den nicht
allseits beliebten Werkstoff
Beton. Ob das Gemeinsame
Terrorismusabwehrzentrum
GTAZ eine Erfolgsgeschichte
wird oder nur eine neue Behör-

de, hängt hingegen davon ab,
dass möglichst wenig Beton im
Spiel, oder besser: in den Köp-
fen ist.
 „Wir können nur so gut sein,
wie die entsendenden Behör-
den und die einzelnen Bundes-
länder uns haben wollen“, sagt
ein Insider.
Die Länder entscheiden
schließlich, was sie im GTAZ
einbringen, von ihm erwarten
und welchen Nutzen sie aus
ihm ziehen wollen. Sie entschei-
den es erstens in der Auswahl
der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, die sie nach
Berlin schicken. Wer dort nicht
gerne hin will, weil er persönli-
che Nachteile davon hat, bringt
kaum die notwendige Motivati-
on mit. Er muss über ausrei-
chende Fachkenntnisse und Er-
fahrung verfügen, um die not-
wendige Rückkopplung zur
entsendenden Dienststelle her-
stellen zu können, die für das
GTAZ so lebenswichtig ist. Die
Länder entscheiden es zweitens
mit ihrem politischen Rückhalt,

den sie dem GTAZ bieten oder
versagen.
Das GTAZ ist ein gewagtes
Unternehmen. Es ist keine
Mega-Behörde mit neuen
Kompetenzen, Hierarchien,
Verwaltungsvorschriften,
Dienstanweisungen,
Schreibtischgrößen und Nah-
rungsketten. Es beruht im We-
sentlichen auf Freiwilligkeit,
gegenseitiger Offenheit und
Kooperationsbereitschaft – und
das waren bisher nicht gerade
die Hauptfächer der deutschen
Verwaltungslehre. Selbst in der
so genannten „freien Wirt-
schaft“ wäre ein solches Modell
die Attraktion im Zoo.
Und gerade deshalb hat das
GTAZ alle Chancen, dem Phä-
nomen des internationalen Ter-
rorismus das Wasser reichen zu
können und das Land vor An-
schlägen zu schützen. Was im
GTAZ gebündelt ist, bietet die
Voraussetzung für einen ganz-
heitlichen Bekämpfungsansatz,
ohne den der Terrorismus nicht
zu besiegen sein wird. Wer eine
Hydra bekämpfen will, braucht
selbst viele Köpfe – nur bessere.
Die ersten Erfahrungen, so be-
richten Mitarbeiter, sind ermu-
tigend. Kenntnis über und Ver-
ständnis für die Arbeitsabläufe
anderer Behörden schaden
nicht. Vertrauen, das aus per-
sönlichen Kontakten erwächst,
bildet die Basis der ohnehin
Team orientierten polizeilichen
Arbeit. Dieses Vertrauen Be-
hörden übergreifend herzustel-
len, bedarf es nun einmal einen
Ort, an dem man auch physisch
zusammentrifft. Die Zusam-
menarbeit unter Beachtung des
Trennungsgebotes zwischen Po-
lizei und Nachrichtendiensten
muss, auch wenn sie von Betei-
ligten als gut bezeichnet wird,
täglich einen Kompromiss zwi-
schen zwei sehr unterschiedli-
chen Auftragslagen finden.
Während die Polizei Gefahren

beseitigen und Lagen bereini-
gen muss – und das möglichst
schnell – lebt der Nachrichten-
dienst, dem zwar kein
Legalitätsprinzip im Nacken
sitzt, aber auch keine exekuti-
ven Befugnisse zur Verfügung
stehen, ausschließlich von In-
formationen die er aus seinen
Quellen schöpft. Schützt er die-
se Quellen nicht in ausreichen-
dem Maße, kann er einpacken,
was für die polizeiliche Arbeit
allerdings auch verheerend
wäre.
Was den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im GTAZ also auf
den Weg gegeben wird, ist nicht
nur das Mitbringen und Abho-
len von Informationen. Sie
müssen etwas völlig Neues er-
schaffen, für das die Politik sich
bisher scheute, auch nur das
Baumaterial zur Verfügung zu
stellen: Die enge Zusammenar-
beit auf einer gesetzlichen
Grundlage, die zur Verhinde-
rung einer engen Zusammenar-
beit geschaffen wurde.
Nicht nur aus diesem Grunde
hat es das GTAZ verdient, dass
die Länder hinter ihm stehen,
dass sie ihre Beamtinnen und
Beamten, die sie nach Berlin
schicken, mit Technik und
Kompetenzen komfortabel aus-
statten und ihren schwierigen
Job in jeder erdenklichen Weise
unterstützen.
Der eigentliche Grund ist, dass
das GTAZ wohl die einzig rich-
tige Antwort auf den internati-
onalen Terrorismus und die
vielleicht einzige Möglichkeit
ist, einen terroristischen An-
schlag mit vielen Toten und
Verletzten zu verhindern. Ge-
lingt das nicht, werden viele
Fragen gestellt werden – und si-
cher nicht solche nach Zustän-
digkeiten.

Zu: Vom BGS zur
Bundespolizei, DP 10/05

Unsere Aufgabenvielfalt zog
die Namensänderung unzweifel-
haft nach sich und ist auch mehr
als gerechtfertigt. Mittlerweile
arbeiten wir sehr gut mit den
Kolleginnen und Kollegen in den
Länderpolizeien in gemeinsa-
men Ermittlungsgruppen zusam-
men. Allerdings ist kritisch anzu-
merken, dass die geleistete Ar-
beit bei manchen Verantwortli-
chen innerhalb der jetzigen Bun-
despolizei nicht verstanden und
gewürdigt wird. Hierarchie prägt
immer noch das vorrangige Den-
ken und behindert somit eine
noch erfolgreichere polizeiliche
Arbeit. Nur die Namensum-
benennung macht aus einer Or-
ganisation noch keine Polizei.
Hierzu muss ein Jeder innerhalb
der Bundespolizei seinen Beitrag
leisten. Gerade in diesem weiten
Feld sind unsere Führungskräfte
gefordert!

Nils-Torben Zimmermann,
Butzbach

Die Zeiten haben sich geändert.
Hat sich doch der damalige BGS
stets in Erklärungsnöten befun-
den, wo sich denn nach der Wie-
dervereinigung die Grenze befin-
det. Mit dem Namenswechsel ist
dies nun korrigiert worden.  Josef
Scheuring dokumentierte in sei-
nem Artikel den „harten Kampf“
unserer Kolleginnen und Kollegen.
Dennoch muss die Auseinander-
setzung weiter gehen. Insbeson-
dere deshalb, um auch in der
Besoldungsfrage in der Mitte der
Polizeien der Länder tatsächlich
anzukommen. Das Titelthema
zeigt ansonsten einen interessan-
ten „Abriss“ unserer Hauptauf-
gaben. Genauso spannend wäre es,
die Tätigkeiten in den Spezial-
verwendungen und in den Aus-
landsverwendungen zu dokumen-
tieren. Wir rücken in Sicherheits-
fragen auch international immer
weiter zusammen. Eine wichtige
Herausforderung, die uns in Zu-
kunft stärker beschäftigen wird.

Sascha Liedtke,
 Frankfurt am Main
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 Urteil nach Kassenlage
Die Verfassungsrichter haben am 27. September 2005 für
Recht erkannt, dass die Absenkung des Versorgungs-
niveaus um 4,33 v.H. mit den hergebrachten Grundsätzen
des Berufsbeamtentums vereinbar. Die Absenkung des
Versorgungsniveaus geht zwar über die Änderungen in der
gesetzlichen Rentenversicherung durch die Rentenreform
hinaus, aber diese nicht wirkungsgleiche Übertragung der
Rentenreform 2001 hält sich in den Grenzen des
gesetzgeberischen Beurteilungsspielraums.

Somit gibt das Verfassungs-
gericht grünes Licht, die Staatsaus-
gaben durch eine Kürzung der
Bezüge der Ruhestandsbeamten
zu senken.

Die Reaktion der GdP fiel des-
halb zu Recht harsch aus. In der
Pressemitteilung vom 27. Septem-
ber 2005 heißt es: „Als einen
Schlag ins Gesicht der Versor-
gungsempfänger“ bezeichnete der
Bundesvorsitzende Konrad Frei-
berg die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts. Versor-
gungsempfänger werden durch
das Versorgungsänderungsgesetz
2001 ungerecht mehr belastet.

Gemeinsam mit den anderen
DGB-Gewerkschaften des öffent-
lichen Dienstes hatte die GdP eine
Verfassungsklage gegen das Ver-
sorgungsänderungsgesetz 2001
eingereicht. Gemäß Beschluss des
Bundesvorstandes wurde ein Ver-
fahren zum Musterprozess erklärt;
die für Rechtsschutz zuständigen
Landesbezirke unterstützten zahl-
reiche gerichtliche Verfahren ge-
gen das Versorgungsänderungs-
gesetz 2001.

Die Enttäuschung der Betrof-
fenen über das Urteil ist groß.
Haben doch die Pensionäre mit
dem Änderungsgesetz erhebliche
finanzielle Einbußen zu vergegen-
wärtigen. Nun ist amtlich:

In acht Versorgungsanpas-
sungsschritten fällt der Höchst-
ruhegehaltssatz von bisher 75 v.H.
auf 71,75 v.H. Durch die bereits
erfolgten Versorgungsanpassun-
gen zum 1. April 2003 bzw. 1. Juli
2003, 1. April 2004 sowie 1. August

2004 beträgt das Höchstversor-
gungsniveau nur noch 73,78 v.H.

Mit der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts ist der Weg
frei für die bereits kodifizierte
Absenkung auf höchstens 71,75
v.H. Der Steigerungsfaktor des
Ruhegehaltssatzes wird statt heu-
te 1,875 dann nur noch 1,79375
betragen.

Das Versorgungsänderungs-
gesetz 2001 war als wirkungs-
gleiche Übertragung der Renten-
reform 2001 auf die Beamten-
versorgung beschlossen worden.
Die Rentenreform 2001 beinhal-
tete eine verminderte Rentenan-
passung im Verhältnis zum Anstieg
der Bruttoeinkommen der Arbeit-
nehmer. Die Verminderung stell-
te ein Kompensat der Arbeitneh-
mer durch die neu eingeführte
„Riester-Rente“ dar.

Folge der verminderten Ren-
tenanpassung über acht Jahre soll-
te die Absenkung des Netto-
rentenniveaus von 70,7 auf 67 v.H.
sein. Der Gesetzgeber beschloss
als wirkungsgleiche Übertragung
dieser Rentenreform eine Ab-
senkung des Versorgungsniveaus.

GdP und DGB wandten sich
mit Vehemenz gegen die vorgese-
hene Absenkung des Versorgungs-
niveaus, weil sie eine Über-
kompensation gegenüber dem
Rentenrecht darstellt. Schließlich
ist die Beamtenversorgung ein
bifunktionales System, d. h. sie
umfasst Grundsicherung und Zu-
satzsicherung in einem. Die Ren-
tenversicherung hingegen beinhal-
tet nur die Grundsicherung.

Vertrauensschutz
nicht verletzt

Die gegen das Versorgungs-
änderungsgesetz 2001 gerichteten
Verfassungsklagen sind nun zu-
rückgewiesen worden. Nach dem
Urteil des Bundesverfassungsge-
richts gibt es keinen hergebrach-
ten Grundsatz, wonach der
Höchstversorgungssatz 75 v.H.
betragen muss. Der Beamte habe
keinen Anspruch darauf, dass ihm
die für die Bemessung der Bezü-
ge maßgeblichen Regelungen, un-
ter denen er in das Beamten- und
Ruhestandsverhältnis eingetreten
ist, unverändert erhalten bleibe.

Das Gericht sieht den rechts-
staatlichen Grundsatz des Vertrau-
ensschutzes nicht verletzt, auch
wenn die Vorschrift des § 69e
BeamtVG keine wirkungsgleiche
Übertragung der Rentenreform
darstellt. Eine von Anbeginn be-
stehende Deckungsgleichheit der
Veränderungen in den Versor-
gungssystemen sei nicht Voraus-
setzung der Verfassungsmäßigkeit
des gesetzgeberischen Handelns.

Die Verringerung des Versor-
gungsniveaus sei im Hinblick auf
die Entwicklung des Alters-
einkommens der Rentner – so das
Gericht – gerechtfertigt. Die unter-
schiedliche Entwicklung von Be-
soldungs- und Versorgungsan-
passung verstoße nicht gegen Art.
3 Grundgesetz. Der Beamte habe
kein Recht auf eine allgemeine,
stets prozentual vollkommen glei-
che und gleichzeitig wirksam wer-
dende Besoldungs- und Versor-
gungsanpassung für alle Besol-
dungs- und Versorgungsempfän-
ger, schließt das Bundesverfas-
sungsgericht.

Die GdP teilt die Empörung
der Betroffenen über die vom
höchsten deutschen Gericht für
rechtens erklärte Mehrbelastung
der Versorgungsempfänger. Sie ist
jedoch skeptisch, dass angesichts
der wohl zu erwartenden großen
Koalition eine Änderung des
Beamtenversorgungsänderungs-
gesetzes 2001 auf politischem
Wege bewirkt werden kann. Viel-
mehr wird die GdP ihr Augenmerk
auf das zu erwartende Versor-
gungsnachhaltigkeitsgesetz legen,
damit nicht erneut bei der Über-
tragung des Rentenversicherungs-
nachhaltigkeitsgesetzes auf die
Beamtenversorgung eine Mehrbe-
lastung der Versorgungsempfän-
ger gesetzlich verankert wird.

HJA

AKTUELL
VERSORGUNGSÄNDERUNGSGESETZ 2001:

Eine sehr breite und informa-
tive Aufarbeitung der Historie.
Als Verwaltungsbeamtin in der
Bundespolizei und Mitglied im
ÖPR weiß ich, was unsere Kol-
leginnen und Kollegen täglich
leisten müssen. Die Namensän-
derung war lange überfällig und
ein wichtiger Schritt. Was für den
Bereich der Polizistinnen und

Polizisten, – nicht zuletzt auch
durch den Einsatz der GdP –,
erreicht wurde, sollte sich auch
auf die Verwaltung niederschla-
gen. Eine 1,5%ige Einsparung
der Planstellen in diesem Seg-
ment widerspricht schon lange
den tatsächlichen Arbeits-
belastungen der Beschäftigten in
diesem

Bereich. Auch hier benötigen
wir umfassendere Lösungen. Der
Gesetzgeber ist gefordert, end-
lich Antworten auf diese Fragen
zu finden. Der administrative Teil
der Bundespolizei hat schließlich
einen großen Anteil daran, wie
stark eine Bundespolizei agieren
kann.

Patricia Rubey, Laubach
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TITEL

Vom Kuttenfan und Hooligan
zum Ultra und Hooltra –
Wandel des Zuschauerverhaltens im Profifußball

Die Fußballfanszene ist ein sich ständig weiter entwickeln-
des Phänomen, wobei die Heterogenität der Fanszenen
zuzunehmen scheint. Immer weitere Ausdifferenzierungen
führen mittlerweile zu einer äußerst komplexen Zusam-
mensetzung derer, die Woche für Woche ins Stadion pil-
gern. Dennoch hat die von den Sozialwissenschaftlern
Heitmeyer/Peter (1988) und Pilz (1992) beschriebene
Einteilung der Fans in konsumorientierte, fußballzentrierte
und erlebnisorientierte Fans auch heute noch Gültigkeit,
wobei seit Mitte bis Ende der 90er der Bereich der
erlebnisorientierten Fans neben den Hooligans um die
so genannten „Ultras“ erweitert werden muss.

Der Verein als Lebens-
inhalt: Kuttenfans

Kuttenfans gehen ins Stadion,
um ihre Mannschaft gewinnen zu
sehen, sie stehen leidenschaftlich
und bedingungslos hinter ihrer
Mannschaft und kämpfen für die
Ehre ihrer Mannschaft. Die geg-
nerische Mannschaft wie auch
deren Anhänger werden auto-
matisch zu Gegnern, ja oft auch
Feinden, die es unter allen Um-

ständen zu besiegen gilt. Um die
Ehre der eigenen Mannschaft zu
verteidigen, werden auch Ausei-
nandersetzungen mit Vertretern
des gegnerischen Vereins, mit
dem Schiedsrichter und vor al-
lem gegnerischen Fans gesucht.
Durch die Teilhabe am Erfolg
der eigenen Mannschaft lässt sich
die eigene missliche Lebenslage
erträglicher gestalten. Die
fußballzentrierten Fans identifi-
zieren sich total mit „ihrer“
Mannschaft, mit „ihrem“ Verein,
was sie durch ihre Bekleidung
(Kutten, Fahnen, Schals, Mützen
etc. mit den Vereinsemblemen
und in den Vereinsfarben) nach
außen hin offen zur Schau stel-
len. Der Verein, die Mannschaft
wird zum zentralen Lebensinhalt
für diese Jugendlichen. Niederla-
gen und mehr noch die Häme der
gegnerischen Fans nach einer
Niederlage können entspre-
chend auch leicht zu gewalt-
förmigen Auseinandersetzungen
führen, in dem man mit den
Fäusten die eigene und die Ehre
des Vereins wieder herzustellen
versucht!

„Hurra, wir leben!“ –
Hooligans

Heute hat sich die Gewalt der
Fans und vor allem der Hooli-
gans weitestgehend vom Zusam-
menhang mit dem Spiel-
geschehen gelöst und eine ge-
fährliche Eigendynamik erfah-
ren. Dabei können wir eine inte-
ressante Parallele festmachen
bezüglich der Entwicklung, Aus-
differenzierung von Spieler- und
Zuschauertypen: So wie aus dem
Spieler zum Anfassen, dem Spie-
ler als „greifbarem subkulturel-
len Repräsentanten“  der distin-
guierte Star wurde – dessen
Treue, Verbundenheit zum Ver-
ein nicht einmal mehr langfristi-
ge Verträge, geschweige denn die
soziokulturelle, lokale Verwur-
zelung, sondern allein die Höhe
der finanziellen Zuwendungen
bestimmen –, so wandelte sich
denn auch der kumpelhafte An-
hänger zum leidenschaftlichen
Fan und schließlich zum coolen
distinguierten Hooligan, als letz-
te Stufe der Distanz von Spieler,
Verein und Zuschauer.

FANS UND POLIZEI
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Der Soziologe Oskar NEGT
hat deshalb 1998 darauf hinge-
wiesen, dass der Kampf vieler
junger Menschen eigentlich um
die Frage geht: Was bin ich in die-
ser Gesellschaft? Was bin ich
überhaupt, wer nimmt mich
wahr? Daraus ergeben sich kul-
turelle Suchbewegungen junger
Menschen, mit denen sie diese
Probleme zu lösen versuchen.
Bieten sich Jugendlichen keine
oder kaum Möglichkeiten, sich
durch etwas hervorzutun, bleibt
ihnen oft nur noch der Körper als
Kapital, den sie entsprechend
ausbilden (modellieren) und
Anerkennung und Aufmerksam-
keit suchend einsetzen. Hier ist

eine der Wurzeln für den „Kult
des Körpers“ und der Gewalt zu
sehen, sie sind so besehen auch
eine Form jugend-, meist jungen-
spezifischer Identitätssuche,
Identitätsentwicklung ... Hier
kommt das gewaltfördernde
Selbstkonzept der Selbstbe-
hauptung zum Tragen. Bei die-
sem Selbstkonzept befinden sich
die Menschen (vornehmlich mit
niedrigem Bildungsniveau) in
der Defensive und finden ihre
Selbstbehauptung dadurch, dass
sie sich in Gruppen zusammen-
schließen und dort ihre eigene
Kraft finden.

Mit dieser Beschreibung wird
man dem Hooliganismus nicht

ganz gerecht. Entgegen der weit
verbreiteten Meinung, bei den
Hooligans handele es sich über-
wiegend um so genannte
Modernisierungsverlierer, also
junge Menschen mit schlechten
oder gar keinen Schulab-
schlüssen, geringen Zukunfts-
perspektiven, sind unter den
Hooligans kaum – zumindest
nicht überrepräsentiert – Ar-
beitslose oder Jugendliche mit
schlechten Schulabschlüssen zu
finden. Hooligans rekrutieren
sich aus allen Sozialschichten,
unter ihnen befinden sich viele
Abiturienten, Studenten, Men-
schen in guten beruflichen Posi-
tionen, Akademiker. Diese Hoo-

ligans haben zwei Identitäten:
eine bürgerliche Alltagsidentität
und eben ihre subkulturelle
Hooliganidentität. Den Hooli-
ganismus im Fußballsport kön-
nen wir auch als eine Folge der
Modernisierungsprozesse unse-
rer Gesellschaft begreifen. Hoo-
ligans verkörpern in exakter
Spiegelung die einseitigen Wer-
te und Verhaltensmodelle des
verbreiteten Zeitgeistes: elitäre
Abgrenzung, Wettbewerbs-, Ri-
siko- und Statusorientierung,
Kampfdisziplin, Coolness, Flexi-
bilitäts- und Mobilitätsbereit-
schaft, Aktionismus, Aggres-
sionslust, Aufputschung und at-
mosphärischer Rausch. Das

Persönlichkeitsprofil eines ge-
waltbereiten, gewaltfaszinierten
Hooligans unterscheidet sich
denn auch in der Selbstbeschrei-
bung nicht von dem eines mitt-
leren deutschen Managers oder
Spitzensportlers: freundlich-lo-
cker; cool-knallhart; durchsetz-
ungsstark; respektiert; überlegen;
selbstbewusst; Menschenkenner.

Es kommt eine weitere Di-
mension hinzu, die der „authen-
tischen Erfahrung“ die ihre Ur-
sache u. a. in der Verengung, Ver-
regelung, dem Verschwinden von
Bewegungsräumen, Räumen
zum Spielen, zum Ausleben der
Bewegungs-, Spannungs- und

A b e n t e u -
erbedürfnisse
hat. „Der Reiz
liegt in dem
Moment, wenn
du um die
Ecke biegst
und 40 Mann
auf dich zu
rennen. Das ist
der Kick für
den Augen-
blick. Das ist
wie Bungee-
Springen – nur
ohne Seil“, so
ein Hooligan.

Hier kommt
das zweite ge-
waltfördernde
Selbstkonzept,
zum Tragen:
das der Selbst-
durchsetzung.

Fußball ist unser Leben:
Ultras als Bewahrer der
atmosphärischen Seele
des Fußballs

Seit Mitte/Ende der 90er Jah-
re bilden sich bundesweit so ge-
nannte Ultraszenen. Angelehnt
an die Ultraszenen in Italien ist
es Ziel dieser Fans, eine neue Art
der Atmosphäre in die Stadien zu
bringen. Zu ihrem Repertoire
gehören Choreografien, Kur-
venshows, Spruchbänder,
Schwenkfahnen, Doppelhalter,
neue Gesänge und andere Stim-
mungsrituale. Daniel REITH,
einer der Köpfe der Ultras

Pilz, Gunter A., Prof. Dr.
phil, Dipl.-Soziologe; geb.
5.12.1944;

Akad. Oberrat am Institut
für Sportwissenschaft der
Universität Hannover, Hono-
rarprofessor und Lehrbeauf-
tragter für Jugendgewalt und
Gewaltprävention an der
evangelischen Fachhochschu-
le Hannover;

Mitglied
• im Beirat der Koordinati-

onsstelle Fan-Projekte bei
der Deutschen Sportju-
gend,

• in der Kommission Gewalt-
prävention des DFB,

• im Ausschuss Sport und so-
ziale Arbeit im Sport des
Landessportbundes Nieder-
sachsen,

• in der Expertenkommission
„Ethics and Fair Play“ der
UEFA,

• in der AG zur Evaluation
der Stiftungsaktivitäten der
Daniel Nivel Stiftung der
FIFA,

• in der Lenkungsgruppe
„Evaluation Fan-Projekte
und KOS“ des DFB

• und wissenschaftlicher Be-
gleiter der Arbeitsgruppe
„Gastgeberkonzept, Fan-
betreuungsprogramm“ des
OK der WM 2006.

Frankfurt, beschreibt die ‚Ultras‘
als Fans, die sich gegen die
Kommerzialisierung des Fuß-
balls und der Fanszene wehren.
„Groundhopper”, die in Spanien
und Italien unterwegs waren,
haben ihre Erfahrungen in die
deutsche Fanszene mitgebracht.

Provokations„kultur” voll daneben
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Diese Mischung aus Kuttenfans
und Hooligans hat es „satt mit
anzusehen, wie die Fanszene
nach und nach ihr Niveau ver-
liert, wie diese Leute jeden Trend
gutgläubig mitmachen, den die

Merchandising-Fachkräfte in die
Welt setzen und damit die Krea-
tivität der Fanszene nach und
nach immer mehr untergraben.“

Vor allem die extrovertierte
Art der Vereinsunterstützung und
die Selbstdarstellung der Ultras
mit Hilfe von aufwändigen Block-
choreographien,      Bewegungen,
Spruchbändern, Papptafeln,
Schwenkfahnen, Doppelhalten,
großen Überziehfahnen, Trom-
meln, Dauergesängen, Einpeit-
schern mit Megaphonen und der
enge Zusammenhalt der Gruppe
fasziniert jugendliche Fußballan-
hänger. Für sie ist „Ultra“ mehr
als nur eine Art neuer Fan-Club.
Ultra sein bedeutet, eine neue
Lebenseinstellung zu besitzen,
Teil einer eigenständigen neuen
Fußballfan- und Jugendkultur zu
sein, d. h. dass sie im Gegensatz
zu den Hooligans nur eine Iden-
tität besitzen – ihre Ultra-Identi-
tät – die sie eben auch innerhalb
der Woche praktizieren. Alles an-
dere, wie die Schule, der Beruf, die
Freundin oder die Familie, muss
sich dabei dem Fußball unterord-
nen. Die Mitglieder verstehen sich
als extreme Fans, die ihre Mann-
schaft, ihren Verein überall hin
begleiten: zu Freundschaftsspie-
len, ins Trainingslager oder auch
zu Amateurmeisterschaften.

Es wird in Zukunft sehr ent-
scheidend sein, wie weit es ge-
lingt, den Ultras Räume zur
(Selbst-)Inszenierung zu geben,
zu belassen, das heißt den (über-
wiegenden) Teil der Ultras,  der

sich vorwiegend der Stimmungs-
mache und dem Herstellen einer
fußballspezifischen Atmosphäre
verschrieben hat, zu stärken.
Dies ist um so wichtiger, als zu
beobachten ist, dass die Inszenie-
rungs- und Choreografiebe-
dürfnisse der Ultras immer stär-
ker mit ordnungspolitischen und
sicherheitstechnischen Bestim-
mungen und Regelungen in den
Stadionordnungen in Konflikt
geraten (Bengalische Feuer,
Rauchbomben, Papierschnipsel,
Konfetti u. ä.). Große Fahnen,
Doppelhalter, Lärminstru-
mente, Konfet-
ti, Wunderker-
zen, sie alle sor-
gen für die un-
vergleichliche
– in den Medi-
en hoch gelobt
als südländi-
sche, gut zu
vermarktende
Begeisterungs-
Stimmung und
Atmosphäre
im Stadion.

Werden die-
se Dinge ver-
boten, wird
dem Fußball nicht nur seine at-
mosphärische Seele genommen,
sondern es besteht auch die Ge-
fahr, dass die Bedürfnisse nach

Atmosphäre, Stimmung, Emoti-
onalität anders – und dann auch
problematischer und gefährli-
cher – ausgelebt werden. Zu
Recht fordern deshalb auch im
Gewaltgutachten der Bundesre-

gierung die Kriminolo-
gen: „Bei der Bewälti-
gung des gesellschaftli-
chen Phänomens gewalt-
tätiger Fanausschreitun-
gen muss vor einem rigo-
rosen Vorgehen gewarnt
werden. Aus der Sicht
der Fans in einer auf Pas-
sivität ausgerichteten
Konsumgesellschaft bie-
tet die Fanszene jedoch
eine hoch einzuschät-
zende kompensatorische
Möglichkeit, um Alltags-
frustrationen zu verar-
beiten und ‚Urlaub‘ vom
gewöhnlichen und
zumeist langweiligen
Tagesrhythmus zu ma-
chen. Wenn die Er-

wachsenenwelt dann nur mit Ver-
bot und Bestrafung reagiert,
kann sich das Gewaltpotential
andere ‚Freiräume‘ suchen, die
noch schwerer zu beeinflussen
sind. Insofern käme es darauf an,
verstärkt über positive Wege der
Kanalisierung von Aktivitäts-
bedürfnissen nachzudenken.“

Ein weiteres Problem stellten
die Gewaltbereitschaft, das offe-
ne Bekenntnis zur Gewalt, dar,
die offensichtlich zum Lifestyle
der Ultras gehörend, mittlerweile
von fast allen Ultragruppie-

rungen in ihren Internetseiten
propagiert wird. Die Beteiligung
an Auseinandersetzungen mit
gegnerischen Fans und auch der

Polizei haben dazu geführt, dass
die Ultraszene von der Polizei
der Kategorie C (= Gewalttäter)
zugeordnet wird. Diese Maßnah-
me wird ergriffen, da es
den Polizeibeamten unmöglich
scheint, die Szene genau zu dif-
ferenzieren. Als negative Folge-
erscheinung resultiert daraus
eine Radikalisierung des weitaus
größeren, unproblematischen
Teils der Szene, der sich mit re-
pressiven Maßnahmen kon-
frontiert sieht, die sonst eigent-
lich nur Hooligans erfahren. Die
Ultraszene ist auf dem Weg, sich
von der Gewaltfreiheit zu verab-
schieden und immer mehr auch
hooliganähnliches Verhalten –
gepaart mit ultraspezifischen
Aktionen – zu zeigen, so dass ich
von einer  Entwicklung, bzw.
Ausdifferenzierung  der Ultras
hin zu Hooltras spreche; dies
auch, um den noch kleinen Teil
der gewaltbereiten Hooltras von
der überwiegenden Zahl fried-
licher Ultras klar zu unter-
scheiden.

Auf der Internetseite der Ult-
ras Frankfurt steht hierzu un-
missverständlich: „Wenn man
von der Verteidigung und Erhal-
tung seiner Freiräume spricht,
muss man zwangsläufig etwas
zum Thema Gewalt sagen …

Es ist oft heuchlerisch von an-
deren Gruppen, wenn sie sich in
Texten von Gewalt grundsätzlich
distanzieren, dann aber im End-
effekt gegensätzlich handeln.

Andererseits kann es aber auch
nicht sein, dass einige Leute im
Stadion den Dicken markieren,
um dann draußen auf der Straße

FANS UND POLIZEI

Polizei „empfängt” Hooligans        Fotos: Pilz
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von dem ganzen Hass nichts
mehr wissen zu wollen. Für uns
bedeutet Ultra  auch, sich nicht
nur auf die Hassgesänge wäh-
rend der 90 Minuten im Stadion
zu beschränken, sondern dieses
Leben 24 Stunden am Tag/7 Tage
in der Woche zu leben ...

Wir distanzieren uns nicht
grundsätzlich von Gewalt ...
sicherlich mag für einige Men-
schen Gewalt der falsche Weg
sein, um Probleme zu lösen, wir
merken hier lediglich an, dass es
in unserer Gruppe verschiedene
Strömungen gibt und motivierte
Leute in allen Bereichen vorhan-
den sind, sei es im kreativen, op-
tischen Sektor oder eben im Sek-

tor der „sportlichen Betätigung“
auf der Strasse.“

Mit diesem offenen Bekennt-
nis zur Gewalt werden auch die
Spott- und Hassgesänge ihres
vermeintlichen harmlosen und
spielerischen Rituals enthoben
und als ernst gemeinte Lebens-
philosophie gepriesen. Es ver-
wundert so besehen auch nicht,
dass Kenner der Szene auf
Grund der Tatsache, dass sich die
Ultras offen zu Gewalt bekennen
und diese auch leben, und sich
Hooligans mehr und mehr auch
in den Ultrablöcken aufhalten,
davon ausgehen, dass Ultras und
Hooligans sich verbünden und
noch stärker gemeinsame Sache
machen.

Die Frage, die sich bei diesen

Beschreibungen der Wandlun-
gen der Fan-, hier besonders der
Ultraszene, stellen, ist vor allem:
Wie konnte es zu solch einem
Wandel in Bezug auf die Einstel-
lung zu Gewalt, bzw. Gewaltlo-
sigkeit kommen?

Eine Antwort geben die Ult-
ras selbst, indem sie darauf hin-
weisen, dass die zunehmende
Verregelung ihrer als Freiraum
reklamierten Kurve und die in
ihren Augen zunehmenden Re-
pressionen seitens der Ord-
nungsdienste und Polizei dazu
führen, dass sie sich von der Ge-
waltlosigkeit verabschieden.

Dies ist sicherlich ein vorder-
gründiges, aber auch nicht ganz
von der Hand zu weisendes Ar-

gument: Gerade wo die Jugend-
lichen in unserer heutigen Leis-
tungsgesellschaft ständig erfah-
ren, was sie nicht können und
nicht dürfen, und sich im Stadi-
on endlich mal kreativ und en-
gagiert präsentieren wollen, wird
ihnen dieser letzte Handlungs-
spielraum auch noch genommen.
Sie fühlen sich nicht ernst ge-
nommen, störend und eingeengt.
Wundert es da, dass die Unzu-
friedenheit unter den Ultras
wächst.

Viele haben das Vertrauen in
den Verein, den DFB, die Medi-
en, den Ordnungsdienst und die
Polizei verloren, fühlen sich völ-
lig missverstanden und glauben,
dass allein die Tatsache, dass sie
Mitglied bei den Ultras sind, Au-
ßenstehenden als Information

Pyrotechnik gezielt
eingesetzt
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schon reiche, sie als Gewalttäter
zu stigmatisieren.

Die Tatsache, dass Einsatz-
kräfte der Polizei vermehrt von
frechem Ton und provokanten
Verhaltensweisen der Ultras be-
richten, ist sicherlich auch Aus-
druck des angespannten Verhält-
nisses von Polizei und Ultras. Die
Polizei ist für viele Ultras das
Feindbild, Einsatzkräfte wirken
wie ein rotes Tuch auf die Ultras.

Inwieweit diese Unzufrieden-
heit und Ohnmacht in Resigna-
tion endet und vielleicht auch die
zentrale Ursache der Radikali-
sierung der Szene in Richtung
Hooltras ist, muss noch genauer
untersucht werden. Vermehrter
Vandalismus, erste Auflösungen
und Abspaltungen einiger Ultra-
gruppen aus der Szene, sowie ge-
walttätige Konfrontationen mit
der Polizei können schon jetzt
beobachtet werden.

Neuer „Klassen-
kampf“
zwischen alten
und neuen Bun-
desländern

Dabei muss uns
eine weitere zu beob-
achtende Entwick-
lung Sorge bereiten:
Die Auseinanderdi-
vidierung von Ultras
der Neuen und der
Alten Bundesländer.
Hier wird von den je-
weiligen Ultragrup-
pierungen eine Kultur der Feind-
schaft aufgebaut und gepflegt,
die sich bereits in vielen Aus-
schreitungen die an die Aus-
schreitungen während der Blüte
des Hooliganismus Mitte der
80er bis Mitte der 90er Jahre er-
innern, zwischen Ultras von Ver-
einen der neuen und alten Bun-

desländer der 1., vornehmlich
aber 2. Bundesliga und der drit-
ten Ligen bahnbrechen.

Hier scheint sich ein neuer
„Klassenkampf“ zu entwickeln,
der sich auch schon in den ent-
sprechenden Fanzines widerspie-
gelt.

Resümee und ordnungs-
politische Folgerungen

Die Ultra-Bewegung in
Deutschland kann schon heute
als eine neue Jugendkultur ange-
sehen werden. Eine Jugend-
kultur, in der sich die jugendliche

FANS UND POLIZEI

Quelle: ZIS
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Kreativität, Engagement und
Begeisterungsfähigkeit einer-
seits, andererseits aber eben auch
Gewaltbereitschaft, Hass und
Feindseligkeit ausleben.

Für die Zukunft bleibt abzu-
warten, in welche Richtung sich
die Ultraszene entwickelt: Setzt
sich das große Potenzial an Kre-
ativität, Einfallsreichtum und
Engagement der Ultras durch
und verdrängt die oben beschrie-
benen negativen Einflüsse oder
geht aus Teilen dieser Szene, den
Hooltras, ein neues Gewalt-
potenzial hervor?

Aus meiner Sicht ist die Ent-
wicklung der Ultraszene auf ei-
nem Scheideweg und vor allem
in Bezug auf 2006 ist es interes-
sant zu beobachten und zu er-
kunden, in welche Richtung der
Ultrazug fahren wird. Viel wird
auch davon abhängen, wie es
Verband, Vereinen und Polizei
gelingt, auf diese Szene differen-
ziert und sensibel zu reagieren.

Die optische Annäherung der
Ultras an die Hooligans, ihr ein-
heitliches Gruppen-Auftreten
und das provokant, aggressive
Vorgehen gegenüber „Feinden“
wie gegnerische Fans, Ordner
und der Polizei, macht es Außen-
stehenden dabei nicht gerade
leicht, die Szene genau einzu-
schätzen und differenziert be-
handeln zu können. Dies umso
mehr, als Kuttenfans und Ultras,
wie auch (zumindest zurzeit
noch) Hooltras auf Polizei und
Polizeipräsenz ganz anders rea-
gieren als Hooligans.

Für Kuttenfans, Ultras und
Hooltras wirkt die Anwesenheit
von Polizei, besonders von SEK´s
bedrohend und macht sie aggres-
siv. Für Hooligans ist umgekehrt
die Abwesenheit von Polizei
geradezu eine Einladung zum
Ausleben ihrer Gewaltbedürf-
nisse und -fantasien, bzw. bedeu-
tet die Anwesenheit von Polizei
und SEK´s zunächst einmal eine

Veranstaltungslage

Der Jahresbericht 2003/04 der ZIS erfasst 788 Fußballspiele
(Vorjahr 743), die polizeiliche Einsatzmaßnahmen erforderten
 und sich auf die nachfolgend genannten Wettbewerbe verteilen:

Ligaspiele
• 1. Bundesliga 306 (306)
• 2. Bundesliga 306 (306)
DFB-Pokal   31   (33)
UEFA-Clubwettbewerb   28   (28)
Nationalmaßnahmen   27   (11)
Sonstige   90   (49)

Die Spiele der beiden Profiligen wurden von insgesamt  ca. 13,3
Mio. Zuschauern (Vorjahr ca.  12,85 Mio.) besucht, davon:

Gesamt Durchschnitt
Bundesliga ca. 10,7 Mio. ca. 35.000
2. Bundesliga ca.   2,6 Mio. ca.   8.500

Aufwertung und dann auch eine
Herausforderung. Man sieht in
der Polizei schließlich sogar so
etwas wie einen sportlichen Geg-
ner mit dem man sich misst – ge-
treu dem Motto „Auge um Auge,

Zahn um Zahn“. Polizisten, die
in Gewaltsituationen nicht kon-
sequent einschreiten, werden
entsprechend als „Lutscher“ ti-
tuliert und wenn es bei einer Aus-
einandersetzung mit der Polizei

Quelle: ZIS
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ordentlich „auf den Frack gab“
wird bewundernd festgestellt:
„Die Bullen waren heute gut
drauf“! Hooligans erwarten von
der Polizei also, dass sie konse-
quent einschreitet und „Null-To-
leranz“ zeigt. Das Prinzip der

Deeskalation, dies
wird hier sehr schön
deutlich, setzt je nach Fan-
gruppierungen sehr unterschied-
liche Maßnahmen voraus: Ist bei
Kuttenfans, und Ultras im Beson-
deren eher das Prinzip „die Poli-
zei – dein Freund und Helfer“,
ein verdeckter Polizeieinsatz ge-
boten, ist bei Hooligans eher eine
deutliche Präsenz angesagt.

Verschließen wir zum Schluss
aber auch nicht die Augen vor
der von dem Jugendforscher und
Pädagogen Jürgen ZINN-
ECKER (1987) formulierten
These, dass nicht nur die
Verkommerzialisierung des Fuß-
ballsports und die damit verbun-
dene Entfremdung der Fans von
den Vereinen Gewaltpotentiale
mittelbar freisetzt, sondern dass
auch aufgrund der gewalt-
bejahenden Strukturen Jugend-
liche erst das Freizeitangebot
Fußball schätzen lernen. Kein
anderer Mannschaftssport ge-
währt seinen Zuschauern ein
räumlich größeres Handlungs-
feld.

 Abweichende Handlungen
lassen sich hier besonders publi-
kumswirksam herausstellen.

Und darauf, sowie auf die zum
Teil entgegen gesetzten Entwick-
lungen jeweils angemessen und
angepasst zu reagieren, ist eine
der großen und sicherlich nicht

leichten Aufgaben von Verband,
Vereinen, Sozialarbeit und  Poli-
zei.

Der Schlüssel zum angemesse-
nen Reagieren scheint mir in
dem Begriff „Raum“ zu liegen.

Die ordnungs-
und sozialpoliti-

schen Herausforderungen beste-
hen darin,
•  die Räume der Hooligans und

Hooltras einzuengen, vor al-
lem da, wo sie entregelt wer-
den;

• den Ultras und Fans Räume zu
belassen, zu geben, wo sie ih-
ren Bedürfnissen nach Selbst-
inszenierung, Selbstpräsen-
tation, Choreografien und
Identifikation gerecht werden
können, sie aber gleichzeitig
auch bezüglich des Einhaltens
von Regeln, von allgemein gül-
tigen Normen des Fairplay, der
Abkehr von Gewalt und rech-
tem Gedankengut in die
Pflicht zu nehmen.

Während es also bei den Hoo-
ligans und „Hooltras“ darum
geht, deren Handlungsräume eng
zu machen und staatliche Re-
pression im Sinne von deutlicher
Präsenz, Null-Toleranz (d. h. kon-
sequentes Eingreifen der Polizei)
gefordert sind, gilt es, den Ultras
Freiräume zu schaffen, bzw. zu
bewahren, die es ihnen ermögli-
chen, sich selbst zu verwirklichen,
einen Sinn in ihrem und für ihr
Leben zu finden, Perspektiven
für die Zukunft zu entwickeln
und eben auch einfach ein wenig
Spannung und Abenteuer zu er-
fahren.

Entsprechend ergeben sich bei

den Ultras im Spannungsfeld von
Prävention und Repression drei
Pfeiler der Gewaltprävention:

1. Selbstregulierung – die Fans
dazu zu befähigen, zu ermutigen
und zu unterstützen, selbst be-
stimmt Grenzen zu setzen und
die eigene Szene zu befrieden
(im Sinne des „self policing“)

2. Prävention – Schaffung und
Erhalt von Fanprojekten gemäß
dem Nationalen Konzept Sport
und Sicherheit – soziale Arbeit
mit Fans und Einsetzen von Fan-
beauftragten bei den Verei-
nen und Verbänden, Fan-Betreu-
ungsarbeit

3. Repression – Durchsetzen
von ordnungspolitischen Regu-
larien durch Polizei und Ord-
nungsdienste der Vereine: Gren-
zen setzen und bewahren

Um Gewalt und Eskalations-
prozesse von Gewalt zu vermei-
den bzw. zu verringern, müssen
zunächst Selbstregulierungen in-
nerhalb der Fanszenen gefördert
werden. Die ordnungspolitischen
Institutionen müssen möglichst
auf diese Selbstregulierungen
setzen und sie einfordern und un-
terstützen um Solidarisierungs-
prozesse der Fans gegen die Po-
lizei zu verhindern. Wenn Polizei
dennoch einschreiten muss, ist
einerseits von nicht gewalt-
bereiten Fans ein Verzicht auf
Solidarisierungen mit den Ge-
waltbereiten abzuverlangen,
andererseits durch den Einsatz
so genannter Konfliktbeamter
polizeiliches Handelns transpa-
rent zu machen.

Der DFB, die Vereine und die
Verantwortlichen gesellschaftli-
chen Institutionen sind dabei auf
dem richtigen Wege. Im Rahmen
des Nationalen Konzeptes Sport
und Sicherheit wurde ein ausge-
klügeltes, Repression und Prä-
vention gut ausbalancierendes
Konzept zur Befriedung des
Fußballumfeldes entwickelt.
Fan-Projekte zur sozialpädagogi-
schen Betreuung der Fans und
zur Brechung der Gewaltfan-
tasien von Hooligans wurden
eingerichtet. Fan-Betreuer, die
die Aufgabe haben, die verloren

gegangene Nähe der Vereine und
der Spieler zu ihren Anhängern
wieder herzustellen, werden vom
DFB für jeden Verein verbind-
lich vorgeschrieben, moderne
Stadien, die nicht nur dem Kom-
fort erhöhen, sondern auch die
Nähe der Zuschauer zum Spiel-
feld wie zu früheren Zeiten her-
stellen – all dies und eine aktive
Ultraszene die sich engagiert ge-
gen die Auswüchse der Kommer-
zialisierung des Profifußballs
stellte und stellt und für die tra-
ditionelle Fußballkultur kämpft,
aber auch eine Ultraszene, die im
Sinne der Selbstregulierung auch
gegen Auswüchse in den eigenen
Reihen engagiert angeht, können
dazu beitragen , dass das, was ich
einmal als die Seele des Fußballs
beschrieben habe und pathetisch
auch als der Geist der Schlach-
tenbummler der 50er Jahre be-
zeichnet werden kann, wieder
auflebt in einer der Zeit ange-
passten, aber die Faszination des
Fußballspiels und der Fußball-
kultur bewahrenden Weise.

Die Euro 2004 in Portugal hat
hierzu ein Mut machendes Zei-
chen gesetzt, die hier beschriebe-
nen neueren Entwicklungen in
der Ultraszene müssen uns aber
auch besonders wachsam sein

Personelle Belastung
der Polizeibehörden

Anlässlich der 788 (Vor-
jahr 743) erfassten Fußball-
spiele der Saison 2003/04
wurden durch die Polizei-
behörden der Länder zur
unmittelbaren Einsatzbe-
wältigung 720.800 Arbeits-
stunden (Vorjahr 703.853)
geleistet (+ 16.947 bzw.
+ 2,4 %). Für den Zustän-
digkeitsbereich des BGS
waren es 210.303 (Vorjahr
197.035) anlassbezogene
Arbeitsstunden (+13.268
bzw. + 6,7 %).

Quelle: ZIS

lassen gegenüber entgegen ge-
setzten Trends und für uns Ver-
pflichtung sein, unsere Bemü-
hungen zur Stärkung der positi-
ven Elemente der Fan- und
Ultrakultur zu intensivieren.

FANS UND POLIZEI

Fans „hinter Gittern”
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MITGLIEDERWERBUNG

GdP – mit Sicherheit am Ball

Besonderen Spaß bereitet den
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern das Spiel im XXL-Riesen-
kicker, bei dem verschiedene
Mannschaften gegeneinander
antraten.

 Foto: Reinhold Schmidt

Dieses Motto wird uns in den
nächsten Monaten bis zur Fuß-
ball-WM ständig begleiten. Was
steht konkret dahinter?

Die  GdP wird sowohl die Kol-
leginnen und Kollegen aktiv und
sehr intensiv betreuen, die im
Einsatz vor Ort in den jeweiligen
Fußballstadien sein werden, als
auch diejenigen, die ihren Dienst
rund um das Geschehen der Fuß-
ball-WM versehen.

Wie wichtig ein solches Enga-
gement ist, hat die Betreuung der
Kolleginnen und Kollegen ge-

zeigt, die während des Confed-
erations Cup eingesetzt waren. In
Frankfurt und Leipzig wurden
sie mit kalten Getränken, Eis und
Mini-Ventilatoren gegen die Hit-
ze versorgt. Diese Spontan-Ak-
tion der GdP-Kreisgruppen vor
Ort wurde von den Einsatz-
kräften dankbar angenommen.

Bereits jetzt möchten wir die-
ses sportliche Großereignis und
die damit verbundene Euphorie
nutzen, um durch Aktivitäten
rund um das Thema Fußball
insbesondere Noch-nicht-Mit-
glieder auf die GdP aufmerksam
machen: Die vielen Aktionen in
den Landesbezirken, Bezirken
und Kreisgruppen sollen eine
Art Initialzündung für
Mitgliederwerbung sein. Von
Nord bis Süd und von Ost bis

West finden Kicker- und Fußball-
Turniere, Vertrauensleuteta-
gungen, Familienfeste u. v. m.
statt – immer unter dem Motto
„GdP – mit Sicherheit am Ball“.

Der GdP-Werbebus ist mit ei-
ner Fußball-Torwand ausgestat-
tet, ein Sportradargerät sorgt für
die exakte Geschwindigkeits-
messung der Schüsse. Viele
Werbemittel mit WM-Logo lie-
gen den Landesbezirken/Bezir-
ken vor bzw. werden in den
nächsten Wochen ausgeliefert.

In Kürze wird auf der Website
der GdP ein Link
zur Fußball-WM
eingerichtet. Hier
können sich die
Kolleginnen und
Kollegen im Tor-
wandsch ießen
üben, in einem
Wissensquiz Fra-
gen über die GdP
und zum Thema
Fußball beant-
worten und natür-
lich die Spiel-
ergebnisse wäh-
rend der Fußball-
We l t m e i s t e r -

schaft tippen. Bis dahin kann
unter www.gdp.de schon mal bei
den Bundesligaspielen mit-
getippt werden. Für die richtige
Beantwortung der 20 Fragen aus
dem Wissensquiz winken viele
attraktive Preise.

Alle Kolleginnen und Kolle-
gen, die von Oktober 2005 bis
zum Frühjahr 2006 ein neues
Mitglied für die Gewerkschaft
der Polizei werben, erhalten über
ihre Kreisgruppe einen hochwer-
tigen Fußball und nehmen
darüber hinaus ebenfalls an der
Verlosung der Preise teil. Es
lohnt sich also aktiv zu werben
und somit auch an dem Gewinn-
spiel im Internet teilzunehmen.

In den nächsten Ausgaben der
DP werden wir regelmäßig über
unsere Werbeaktion und die vie-
len Highlights in den Landes-
bezirken, Bezirken und Kreis-
gruppen berichten.

         Annette Terweide
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WAHLAUSGANG

Heidi Wright, SPD

Heidi Wright, geb. 20.2.1951 in
H e i m b u c h e n t h a l / B a y e r n ,
Rechtsanwaltsgehilfin, zwei

Töchter und
zwei Söhne,
eine Enkel-
tochter, ist
seit 1994
Bundestags-
abgeordnete.
Als Mitglied
im Ausschuss
für Verbrau-
cherschutz,
Ernährung

und Landwirtschaft kümmerte
sie sich acht Jahre vor allem um
erneuerbare Energien, nach-
wachsende Rohstoffe sowie um
Forst- und Weinpolitik.

Sie ist Mitglied in der Arbeits-
gruppe Energie der SPD-
Bundestagsfraktion, in den Par-
lamentarischen Gruppen Bin-
nenschifffahrt und Schienen-
verkehr. Mitglied in der Deutsch-
Britischen und Deutsch-Nordi-
schen Parlamentariergruppe so-
wie im Freundeskreis Taipej.

Kai Wegner, CDU

Für Kai Wegner, geb. am 15.
September 1972 in Berlin-
Spandau, verheiratet, ist es die

erste Wahl-
periode im
Bundestag.
Er leistete
nach der
S c h u l a u s -
bildung sei-
nen Wehr-
dienst bei
der Luftwaf-
fe, wurde im

Anschluss zum Versicherungs-
kaufmann ausgebildet und war
zwei Jahre in einem Versiche-

Dr. Max Stadler, FDP
Dr. Stadler, geboren am 23.

März 1949 in Passau, arbeitete
nach seinem Jurastudium ab
1976 als Staatsanwalt und Rich-

Seit der 15. Wahlperiode erga-
ben sich neue Aufgaben durch
ihre Mitgliedschaft im Ausschuss
für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen. Dort arbeitet sie als
Koordinatorin für den Bundes-
verkehrswegeplan Nordbayern
(Franken und Oberpfalz). Als
Berichterstatterin ist sie für fol-
gende Themenschwerpunkte zu-
ständig:
• Unfallverhütungsbericht,
• Straßenverkehrssicherheit und

jugendliche Fahranfänger,
• Fahrradverkehr, Umsetzung

des Nationalen Radverkehrs-
plans (NRVP),

• Straßenverkehrsemissionen,
Lärmschutz,

• Verkehr und Umwelt,
• Steuern und Abgaben im Ver-

kehrsbereich (Kfz-Steuer,
Mineralölsteuer, Lkw-Maut).

Die bessere Einbeziehung des
Fahrrades in die tagtägliche Mo-
bilität ist ihr besonders wichtig.
Als notwendig erachtet sie die
Verbesserung der Infrastruktur
und damit vor allem auch die
Erhöhung der Sicherheit für
Radfahrer. Vision Zero, also kei-

rungsunternehmen tätig. 1989
wurde er Mitglied der CDU. Als
er 1999 erstmals direkt in das
Berliner Abgeordnetenhaus ge-
wählt wurde, war er in einem mit-
telständischen Bauunternehmen
beschäftigt. Im Berliner Abge-
ordnetenhaus war er seit 2001
stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender und wirtschaftspoliti-
scher Sprecher der CDU-Frakti-
on. Als Mitglied des Ausschusses
für Inneres, Sicherheit und Ord-
nung trat er im Jahr 2000 in die
GdP ein, deren Arbeit er hoch
schätz und daher unterstützen
will.

Von 2000 bis 2003 war Kai
Wegner Landesvorsitzender der
Jungen Union Berlin. Beruflich
ist er seit 2002 als Unterneh-
mensberater in einer Büro-
gemeinschaft tätig. Im April die-
ses Jahres wählte ihn die CDU
Spandau zum Vorsitzenden.

Nach seinem Credo, dass eine
neue Bundesregierung die vor-
handenen Zukunftschancen
durch eine bürgernahe, leistungs-
orientierte und sozial gerechte
Politik nutzen muss, will er sich
insbesondere für die Stärkung
und Förderung von Mittelstand,
Handwerk und Existenz-
gründungen einsetzen, damit
neue Arbeitsplätze entstehen
und bestehende erhalten werden.
Nur so wird es gelingen, die
Steuereinnahmen und die sozia-
len Sicherungssysteme wieder zu
festigen, damit zukünftig mehr in
Bildung, Forschung und Kinder
investiert werden kann. Aber
auch in die Sicherheit muss inves-
tiert werden, denn ohne Sicher-
heit gibt es keine Freiheit. Als
Berliner Abgeordneter ist ihm
darüber hinaus besonders wich-
tig, dass die Deutsche Hauptstadt
mehr Solidarität von Bund und
Ländern erfährt. Berlin als Visi-
tenkarte der Bundesrepublik ist
auch auf finanzielle Unterstüt-
zung angewiesen.

GdP-Mitglieder im Bundestag
ne Verkehrstoten, müsse Ziel je-
der anspruchsvollen Verkehrspo-
litik sein. Als Vizepräsidentin des
ADFC und Berichterstatterin für
Radverkehr ist sie um eine effek-
tivere Koordinierung der Akteu-
re von der Kommunalpolitik bis
hin zum Bundesverkehrsmini-
sterium bemüht.

Mitglied der GdP ist Heidi
Wright seit 1989.

Foto. ddp
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ter im bayerischen Justizdienst.
Seit 1994 gehört er dem Deut-
schen Bundestag an, war in der
14. Legislaturperiode Obmann
im Untersuchungsausschuss
„Parteispenden“, in der 15. Le-
gislaturperiode innen- und be-
amtenpolitischer Sprecher der
Fraktion und führte die Verhand-
lungen für die FDP-Bundestags-
fraktion im Vermittlungsverfah-
ren um das Zuwanderungs-
gesetz.

Zu den
T h e m e n -
schwerpunk-
ten von Dr.
Stadler ge-
hören u. a.
die Innere
Sicherheit ,
Polizei- und
Waffenrecht,
Ausländer-

und Asylrecht und die Reform
des öffentlichen Dienstes.

Im Bereich der inneren Si-
cherheit tritt Dr. Stadler insbe-
sondere dafür ein, bestehende
Gesetze konsequent anzuwen-
den und Sicherheitsbehörden op-
timal auszustatten, Er engagiert
sich für eine Harmonisierung der
Kompetenzen der beteiligten
Sicherheitsbehörden, wobei die
bewährte Aufgabenverteilung in
der Polizeiarbeit zwischen Bund
und Ländern beizubehalten ist.
Kritikwürdig ist aus seiner Sicht
der massive Stellenabbau ebenso
wie die Kürzungen der Haus-
haltsmittel bei der Polizei in den
Ländern, das schleppende Ver-
fahren hinsichtlich der Einfüh-
rung eines einheitlichen Digital-
funks für die Polizei. und ein
möglicher Einsatz der Bundes-
wehr im Inneren über die beste-
henden Regelungen hinaus.

Dr. Stadler bekennt sich zum
Beamtenstatus der Polizistinnen
und Polizisten und steht für de-
ren leistungsbezogene Bezah-
lung, die gerecht, transparent und
unbürokratisch ausgestaltet wer-
den muss.

Als dringend erforderlich er-
achtet er die Zusammenarbeit
der Sicherheitsbehörden auf der
EU-Ebene. Dabei muss zugleich
der europäische „Rechtsraum“
ausgebaut werden, damit die üb-

Jürgen Herrmann,
CDU

Jürgen Herrmann, geb. 1962,
verheiratet, zwei Söhne, von Beruf
Diplom-Verwaltungswirt, hat seit
2002 sein Bundestagsmandat. Er
war 23 Jahre Polizeibeamter,
zuletzt Dienstgruppenleiter im
Führungs- und Lagedienst der Po-
lizei. GdP-Mitglied wurde er 1980.

Im Bundestag sitzt Jürgen Herr-
mann als ordentliches Mitglied im
Verteidigungsausschuss. Gegen-
wärtig sind vor allem der Einsatz
der Bundeswehr im Inneren, das
Luftsicherheitsgesetz, digitaler
Bündelfunk, die Zukunft der
Wehrpflicht, Katastrophenschutz,
internationaler Terrorismus, orga-
nisierte Kriminalität, aber auch die
Drogenbekämpfung in Afghanis-
tan aktuelle Themen, um die er
sich kümmert.

Jürgen Herrmann hat Verant-
wortung schon immer übernom-

men: in seiner
Partei als
Ortsvorsit-
zender in
Brakel, Stadt-
verbandsvor-
s i t z e n d e r ,
Ratsherr, jetzt
K r e i s v o r -
sitzender.

Dass er die
Reformen, die auch bei der Poli-
zei anstehen, genau verfolgt, ist
nahe liegend, beispielsweise die
angestrebte Polizeireform in
Nordrhein-Westfalen.

Für die Aufgabenbewältigung
seiner Kolleginnen und Kollegen
wünscht er sich, dass es gerade aus
dem Bereich der Politik wesentlich
mehr rechtlicher Rückhalt gäbe.
Er ist davon überzeugt, dass die
Polizei mit weitergehenden recht-
lichen Maßnahmen – z. B. der
Wohnraumüberwachung, der Ver-
wertbarkeit von DNA-Spuren und
der Kronzeugenregelung – eher in
der Lage wäre, gegen die organi-

lichen rechtsstaatlichen Stan-
dards auch bei der Tätigkeit von
EU-Behörden und in der inter-
nationalen Zusammenarbeit be-
achtet werden.
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Bereits in der vierten Legisla-
turperiode nimmt Frank Hof-
mann, Jahrgang 1949, sein Man-
dat über die Landesliste Bayern
im Deutschen Bundestag wahr.
Der Vater zweier Töchter ist Di-
plomvolkswirt und war Krimi-
naloberrat beim BKA. In die
GdP trat er 1994 ein. Er war Ver-
fasser der Lehr- und Studien-

briefe Krimi-
nologie I und
Kriminologie
II, die im Ver-
lag Deutsche
P o l i z e i -
literatur er-
s c h i e n e n
sind. Neben
seiner Tätig-
keit als Spre-

cher der SPD-Bundestags-
fraktion im Untersuchungsaus-
schuss zu den CDU-Partei-
spenden setzte er sich für die
Weiterentwicklung im Bereich
der Korruptionsbekämpfung ein.

Als ordentliches Mitglied im
Innenausschuss und stellvertre-
tendes Mitglied im Auswärtigen
Ausschuss des Deutschen Bun-
destages und aufgrund seiner
beruflichen Erfahrungen enga-
giert sich Frank Hofmann beson-
ders im Bereich Terrorismus-
bekämpfung, für eine neue
Sicherheitsarchitektur, für die
Zusammenarbeit zwischen den
Sicherheitsbehörden und für die
Zukunft des BGS in einem grö-
ßeren Europa. In der letzten Le-
gislaturperiode war Frank Hof-
mann Berichterstatter für die
SPD-Fraktion bei der Arbeit
zum neuen Luftsicherheits-
gesetz.

Frank Hofmann, SPD

sierte Kriminalität, gegen Terroris-
mus und Extremismus vorzu-
gehen.

Jürgen Hermann läuft gern und
kickt in der parlamentarischen
Fußballmannschaft. Dann kommt
er zwanglos mit Kollegen ins Ge-
spräch, die er sonst wohl nicht tref-
fen würde. Kommunikation – so
wie er sie gerne hat.

WAHLAUSGANG

Der neue Pass wird aktuell
Deutschland führt als erstes

Land in der EU ab November den
so genannten E-Pass ein. Bürger,
die einen Reisepass beantragen,
erhalten vom 1. November 2005
an den neuen elektronischen Rei-
sepass. Mit dieser Einführung
setzt Deutschland als erstes EU-
Land den Beschluss der Innen-
und Justizminister der EU um.

Dieser sieht die Einführung
biometrischer Merkmale in Rei-
sepässe, bei Visa und auf Auf-
enthaltspapieren von 2006 an vor.
Die neuen Pässe werden einen
Chip enthalten, in dem
zunächst ein digitales
Foto gespeichert wird.

Im neuen Pass wer-
den von März 2007 an
zusätzlich zwei Finger-
abdrücke der rechten
und der linken Hand
gespeichert.

Im Zuge der Maß-
nahmen zur Bekämp-
fung des internationa-
len Terrorismus wird
eine Verbesserung der
Identitätsprüfung in
den verschiedenen Stu-
fen der Einreise- und
Aufenthaltskontrolle
durch den Einsatz
biometrischer Verfah-
ren angestrebt.

Als wesentliche
Grundlage für eine
Umsetzung entspre-
chender Überlegungen
hat der Bundestag das
am 9.1.2002 in Kraft getretene
Terrorismusbekämpfungsgesetz
beschlossen, das die Anpassung
zahlreicher Sicherheitsgesetze an
die neue Bedrohungslage bein-
haltet. Zu den geänderten Be-
stimmungen zählen unter ande-
rem das Passgesetz, das Gesetz
über Personalausweise, das Aus-
ländergesetz sowie das Asyl-
verfahrensgesetz. Dabei werden
insbesondere verschiedene As-
pekte der Personenidentifizie-
rung neu geregelt. So dürfen nun
Pässe und Personalausweise ne-
ben dem Lichtbild und der Un-
terschrift weitere biometrische
Merkmale in digitaler Form be-
inhalten.

Leistungsfähigkeit
untersucht

Vor diesem Hintergrund hat
das Bundesamt für System-
sicherheit derzeit auf dem Markt
verfügbare biometrische Verifika-
tionssysteme der Gesichts-, Fin-
gerabdruck- und Iriserkennung
für eine Verwendung im Zusam-
menhang mit Personaldoku-
menten auf ihre Leistungsfähig-
keit untersucht. Die Studie wur-
de unter der Gesamtprojekt-

leitung des BSI gemeinsam mit
dem BKA in enger Kooperation
mit den beiden Unternehmen
Fraport AG und Deutsche Luft-
hansa AG bis Herbst 2004 durch-
geführt und durch die Firma
secunet Security Networks AG als
Auftragnehmer realisiert.

Aufgrund der Untersuchungs-
ergebnisse ist eine Bewertung der
getesteten Systeme anhand ver-
schiedener Kriterien möglich.
Diese Bewertung ist, da anhand
konkreter biometrischer Systeme
in einem bestimmten An-

wendungsszenario getroffen,
nicht ohne weiteres verallge-
meinerungsfähig. Die erzielten
Ergebnisse zeigen jedoch Tenden-
zen der aktuellen Leistungsfähig-
keit der betroffenen Verfahren
auf und können deshalb zur Be-
antwortung wesentlicher Fragen
für den hier relevanten Einsatz-
zweck herangezogen werden.
Ausgehend vom angestrebten
Einsatzzweck sind die Bewer-
tungskriterien unterschiedlich zu
gewichten. Für das Szenario
Identitätskontrolle in Zusam-

menhang mit Personaldoku-
menten ergibt sich anhand der
untersuchten Systeme ein Vor-
sprung der Fingerabdrucker-
kennung vor den beiden anderen
Technologien, von denen die
Gesichtserkennung etwas besser
abschneidet als die Iriserkennung.

Abschließend muss allen Kri-
tikern widersprochen werden,
durch die Einführung von Tech-
nik würde man sich bei der
Grenzkontrolle nur noch auf die
Technik verlassen. Jeder Einsatz
von Technik kann nur eine Un-
terstützung der polizeilichen Ar-
beit sein und polizeiliches Wissen
und Erfahrungen nicht ersetzen.

         Jörg Radek

So soll der neue Pass ab
November 2005 aussehen.
            Foto: Bundesdruckerei

GRENZKONTROLLE
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FRAUENGRUPPE (BUND)

Menschenhandel muss Thema
in der GdP werden

Frauengruppe (Bund) erarbeitet Forderungskatalog

Schon bei Planung der diesjährigen Arbeitstagung war
klar: Das Treffen der Frauengruppe (Bund) sollte sich
ganz und gar der bevorstehenden Bundesfrauenkonferenz
im März 2006 in Bayreuth widmen. Und so diskutierten
die mehr als dreißig Frauen aus fast allen Landesbezirken
und Bezirken der GdP vom 19.-21. September 2005 in
Potsdam den Vorbereitungsstand, die Antragslage und
Personalfragen. Doch im Vordergrund stand eindeutig der
inhaltliche Schwerpunkt der Arbeitstagung, der Haupt-
thema der Bundesfrauenkonferenz sein wird: Menschen-
handel – der Handel mit Frauen zum Zweck der sexuellen
Ausbeutung.

Aus ganz unterschiedlichen
Bereichen hatten sich die Kolle-
ginnen der Frauengruppe
(Bund) Sachverstand eingeladen,
um die Bekämpfung des Frauen-
handels aus verschiedenen Per-
spektiven zu betrachten: Die
GdP-Kollegin Heidi Rall, die sich
als Sachgebietsleiterin im BKA
seit Jahren mit dem Menschen-
handel beschäftigt, Ulrike Rich-
ter von der Fachberatungsstelle
KOBRAnet in Leipzig, die Op-
fer des Menschenhandels unter-
stützt, Naile Tanis vom bundes-
weiten Koordinierungskreis ge-
gen Frauenhandel und Gewalt an
Frauen im Migrationsprozess e.V.
(KOK) in Potsdam, sowie
Thorsten Kruse aus dem Bundes-
ministerium für Familie, Se-
nioren Frauen und Jugend
(BMFSFJ), das die Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe „Frauenhan-
del“ koordiniert.

Lagebild
Menschenhandel

Alle Teilnehmerinnen der
Arbeitstagung hatten vorab das
„Lagebild Menschenhandel“ des
BKA erhalten, das Erkenntnis-
se aus Ermittlungsverfahren we-
gen des Verdachts auf Menschen-
handel im Sinne der § 180b
(Menschenhandel) und § 181
StGB (Schwerer Menschenhan-
del) zusammenfasst. Dadurch
waren sie mit den wichtigsten
Fakten bereits vertraut.

Ergänzend berichtete Heidi
Rall aus ihrer Arbeit im BKA, in
dem das Sachgebiet „Menschen-
handel – sexuelle Ausbeutung“
als priorisierter Bereich gilt.
Wichtig war vor allem ihr Hin-
weis, dass es sich bei Menschen-
handel um ein Kontrolldelikt
handelt: Denn die Opfer haben
aufgrund ihrer Situation gar
nicht die Chance, sich selbst aus
ihrer Lage zu befreien und die
Straftaten anzuzeigen.

und neue Perspektiven finden zu
können.

Den Fokus stärker auf die
Rolle der betroffenen Frauen als
Opfer und nicht als Täterinnen
zu richten, ist nach Auffassung
von Thorsten Kruse (BMFSFJ)
eine Aufgabe der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe „Frauenhandel“.
Mit dem Ziel einer effektiveren
Bekämpfung des Frauenhandels
arbeiten hier verschiedene

Im Jahr 2003 wurden
insgesamt 431 Ermitt-
lungsverfahren geführt,
die Zahl der Opfer lag bei
1.235 und ist gegenüber
dem Vorjahr um 37 % ge-
stiegen. Vier von fünf Op-
fern stammen aus den
Staaten Mittel- und Oste-
uropas, wobei die Opfer-
belastungszahl für Litauen
und Lettland im Vergleich
zu anderen Staaten be-
sonders hoch ist. Die Op-
fer sind zumeist zwischen
18 und 25 Jahre alt, der
Anteil der Minderjährigen
liegt bei 5 %. In 19 Ermitt-
lungsverfahren wurden
insgesamt ca. 2,5 Mio. il-
legale Vermögenswerte
abgeschöpft.

Kollegin Dagmar Hölzl (r.) moderierte die AG zur zentralen Rolle der
Opfer in der Bekämpfung des Menschenhandels. Als Fachfrau stand ihr
Naile Tanis zur Seite, die im bundesweiten Koordinierungskreis gegen
Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V. (KOK)
arbeitet.         Fotos: Weusthoff

Die GdP-Kollegin Heidi Rall be-
schäftigt sich als Sachgebiets-
leiterin im BKA seit Jahren mit
dem Thema Menschenhandel.
Sie wird ihren Sachverstand
auch in die neue Arbeitsgruppe
„Menschenhandel“ der Frauen-
gruppe (Bund) einbringen.

Ulrike Richter betreut in der
Leipziger Fachberatungsstelle
KOBRAnet – eine von rund 30
solcher Einrichtungen im Bun-
desgebiet – Opferzeuginnen und
Frauen, die noch darüber nach-
denken, mit der Polizei zusam-
menzuarbeiten. Sie werden z. B.
bei Razzien durch die Polizei
aufgegriffen und brauchen dann
dringend praktische Hilfe und
intensive psycho-soziale Betreu-
ung, um das Erlebte verarbeiten
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Bundesministerien, das BKA, die
Bundesländer und die Fach-
beratungsstellen intensiv zusam-
men: Kontinuierlich werden In-
formationen über Aktivitäten
ausgetauscht, konkrete Proble-
me analysiert und Empfehlungen
für (gemeinsame) Maßnahmen
erarbeitet. So entstanden u. a.
Informationsmaterialien für
Frauen in den Herkunftsländern,
eine Handreichung für Sozi-
alhilfeträger und Empfehlungen
zum Anwendungsbereich des
Opferentschädigungsgesetzes.

Bereits in den kurzen Einfüh-
rungen der Fachleute wurde
deutlich, was die meisten der
Kolleginnen schon vorher geahnt
hatten: Die Polizei allein kann
den Menschenhandel nicht er-
folgreich bekämpfen. Sie ist auf
die Zusammenarbeit mit ande-
ren Behörden, aber auch mit
Nichtregierungsorganisationen

angewiesen – und ohne die Aus-
sagen von Opferzeuginnen geht
auch bei größtem Einsatz gar
nichts.

Arbeitsgruppen zum
Thema gebildet

Mit dieser ersten, grundlegen-
den Erkenntnis und unterstützt
von den Fachleuten gingen die
Kolleginnen der Frauengruppe
(Bund) auf ihrer Tagung in drei
Arbeitsgruppen daran, erste An-
sätze für weitere Bekämpfungs-
strategien zu erarbeiten. Im
Blickpunkt standen dabei der
(straf-)rechtliche Rahmen zur
Verfolgung des Menschenhan-
dels, die zentrale Rolle des Op-
fers in der Bekämpfung des Men-
schenhandels und die Koope-
rationsmöglichkeiten, die sich bei
der Verfolgung des Menschen-
handels für die Polizei ergeben.

Die mehrtägigen Diskussio-
nen waren fruchtbar: Schließlich
waren die Arbeitergebnisse so
konkret, das die wesentlichen
Inhalte eines Leitantrages zur
Bundesfrauenkonferenz in Stich-
punkten formuliert werden
konnten. Dieser Aufruf an die
Gesamtorganisation der GdP,
sich mit dem Thema zu beschäf-
tigen, ist verbunden mit klaren
politischen Forderungen an die
Adresse von Bund und Ländern,
darunter

• die Umsetzung einer EU-
Richtlinie von April 2004, die u.
a. den Aufenthalt für solche
Nicht-EU-Ausländer regelt, die
bei der Bekämpfung des Men-
schenhandels kooperieren,

• der Abschluss von Koope-
rationsverträgen zwischen Poli-
zei, Justiz, anderen beteiligten
Behörden und Fachberatungs-
stellen in allen Bundesländern,

• die Einrichtung von Fach-
dezernaten bei den Polizeien der
Länder sowie Verstärkung der
Zusammenarbeit mit BKA, Bun-
despolizei und Zoll (FKS),

• die Verstärkung der interna-
tionalen Kooperation zur Straf-
verfolgung und Prävention.

Um tiefer in die Thematik ein-
zusteigen, den inhaltlichen
Schwerpunkt der Bundesfrauen-
konferenz 2006 weiter vorzube-
reiten und nach Bündnispartnern
für die künftige Arbeit Ausschau
zu halten, bildete sich ein
Arbeitsgruppe, der die Kollegin-
nen Dagmar Hölzl (BW),
Christiane Kern (BY), Sandra
Temmen (HE) und Erika Krau-
se-Schöne (Bundespolizei) vom
Geschäftsführenden Frauenvor-
stand angehören.

Anja Weusthoff

FRAUENGRUPPE (BUND)
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Abschleppen eines Fahrzeugs
ohne Suche nach dem Fahrer

Wenn ein Fahrzeug verbots-
widrig abgestellt wird, liegt eine
Störung der öffentlichen Sicher-
heit vor, so dass die Anwendung
von Zwangsmitteln in Frage
kommt.

Nach dem Urteil des Ober-
verwaltungsgerichts Hamburg

Bezeichnung eines Polizei-
beamten als „Clown“

Wenn jemand als „Clown“
bezeichnet wird, taucht die Fra-
ge auf, ob sich dabei um eine
Beleidigung handelt.

Unter einer Beleidigung ist
der Angriff auf die Ehre eines
anderen durch vorsätzliche
Kundgabe der Missachtung oder
Nichtachtung zu verstehen. Miss-
achtung, wenn nach ihrem objek-
tiven Sinngehalt der betreffen-
den Person der ethische, perso-
nale oder soziale Geltungswert
ganz oder teilweise und dadurch
ihr grundsätzlich uneinge-
schränkter Achtungsanspruch
verletzt wird. Die Ehre kann
danach auch durch Vorwürfe
oder Äußerungen verletzt wer-
den, die sich auf das Sozial-
verhalten des Betroffenen wie
etwa die Art seiner Dienst- oder
Berufsausübung beziehen.

Dabei  ist von dem Er-
klärungsinhalt auszugeben, wie
ihn ein unbefangener verständi-
ger Dritter versteht. Maßgeblich
ist dabei der Sinn, den die Äuße-
rung nach dem Verständnis eines
unvoreingenommenen und ver-
ständigen Publikums hat.

Nun ist ein Clown nach dem
üblichen Sprachgebrauch ein
Spaßmacher, ein Hanswurst und
dieser ein dummer, sich lächer-
lich machender Mensch. Nach
dem Urteil des Kammergerichts-
Arbeitsgericht Tiergarten vom
12.8.2005 – (4) 1 Ss 93/04 (91/04)
– lag eine Beleidigung vor. Die
Äußerung war keinesfalls ge-
rechtfertigt. Es handelte sich um
eine Schmähkritik.        Dr. O.

vom 22.2.2005 – 3 Bf 25/02 – muss
die Polizei im allgemeinen nicht
erst versuchen, über im Fahrzeug
abgelegte Hinweiszettel mit An-
gaben von Anschrift und Fest-
netztelefonnummer mit dem
Fahrer in Verbindung zu treten,
um ihm unter Hinweis auf eine
sonst einzuleitende Abschlepp-
maßnahme (verbunden mit dem
Setzen einer Frist von wenigen
Minuten) Gelegenheit zu geben,
das Fahrzeug selbst wegzufahren.
Solche Angaben sind nämlich all-
gemein nicht geeignet, die
Polizeibeamten zu der Annahme
zu veranlassen, dass ein solcher
Kontaktversuch eine aussichts-
reiche Störungsbeseitigung dar-
stellt.

Hat sich also der Fahrer von
dem verbotswidrig geparkten
Fahrzeug entfernt und steht er
deshalb nicht unmittelbar wie
jemand, der sich in Ruf- oder
Sichtweite seines Fahrzeugs auf-
hält, zur Störungsbeseitigung zur
Verfügung, sind grundsätzlich
keine Ermittlungen nach dem
Verbleib des polizeirechtlich Ver-
antwortlichen veranlasst, weil
deren Erfolg zweifelhaft ist und
zu nicht abzusehenden weiteren
Verzögerungen führt. Kann
allerdings der Fahrer mit hoher
Wahrscheinlichkeit ohne
Schwierigkeiten und ohne Verzö-
gerung festgestellt und zur Besei-
tigung des verbotswidrigen
Parkens veranlasst werden, so ist
eine Rechtswidrigkeit einer
gleichwohl angeordneten Ab-
schleppmaßnahme in Betracht
zu ziehen.       Dr. O.

Arbeitsrecht:
Geleistete Überstunden
müssen bewiesen werden

Ein Arbeitnehmer kann nur
dann erfolgreich die Bezahlung
von (angeblich geleisteten)
Überstunden vor Gericht einkla-
gen, wenn er die zusätzliche Ar-
beit nachvollziehbar auflistet.
Unklare oder pauschale Auf-
zeichnungen reichten nicht aus,
um die Mehrarbeit zu beweisen.
(Landesarbeitsgericht Rhein-
land-Pfalz, 6 Sa 799/04)
                                          W.B.

Urteile
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„Exzellente Bedingungen für
Informationsaustausch“

Als einen „Fortschritt in der
Bekämpfung des internationalen
Terrorismus“ hat der Vorsitzen-
de der Gewerkschaft der Polizei

(GdP), Konrad Freiberg, das Ge-
meinsame Terrorismusabwehr-
zentrum (GTAZ) bezeichnet.
Freiberg: „Damit ist auch eine
Forderung der GdP erfüllt, den
Informationsfluss der Sicher-
heitsbehörden im Kampf gegen
den Terrorismus zu verbessern.“
Bei einem ersten offiziellen Be-
such des Geschäftsführenden
Bundesvorstandes am Mittwoch,
12. Oktober 2005, versicherte
Konrad Freiberg, dass die GdP
die Entwicklung des GTAZ
weiterhin fördern und positiv
begleiten werde.

Rund 200 Spezialisten aus
Bund und Ländern sind derzeit
im Terrorismusabwehrzentrum
tätig. Neben dem Bundeskri-
minalamt und dem Bundesamt
für Verfassungsschutz arbeiten

der Bundesnachrichtendienst,
die Kriminal- und Verfassungs-
schutzämter der Länder, die
Bundespolizei, das Zollkriminal-

amt, der Militärische Abschirm-
dienst der
G e n e r a l -
b u n d e s a n -
walt sowie das
B u n d e s a m t
für Migration
und Flüchtlin-
ge im Ge-
m e i n s a m e n
Terrorismus-
abwehrzen-
trum mit.

B f V- P r ä -
sident Heinz
Fromm: „Noch
nie       hat es in
Deutschland
einen engeren
Informations-
austausch zwi-
schen derart
vielen Behör-
den gegeben.
Hier ist ein
bürokrat ie -
freies Arbei-
ten möglich.“

BKA-Präsi-
dent Jörg

Ziercke ergänzt: „Das Terroris-
musabwehrzentrum verfügt über
exzellente Bedingungen, um ei-
nen Informationsaustausch in
Echtzeit sowie schnelle und ziel-
gerichtete Analysen aktueller
Gefährdungshinweise und die
Abstimmung operativer Maßnah-
men gewährleisten zu können.“

In insgesamt acht Foren ist die
Aufgabenwahrnehmung aufge-
teilt:

• Tägliche Lagebesprechungen:
An ihnen nehmen rund 50 Ver-
treter aller beteiligten Behör-
den teil, tauschen tagesaktuelle
polizeiliche und nachrichten-
dienstliche Erkenntnisse aus
und stimmen daraus folgernde
Maßnahmen ab. Seit Grün-
dung des Zentrums bis Mitte
August dieses Jahres kamen
die Beteiligten zu 170 Sitzun-
gen, je nach Lage zweimal täg-

lich und über das Wochenen-
de, zusammen. Rund 800 The-
men wurden bisher erörtert.

• Gefährdungsbewertungen: Ge-
meinsam werden eingehenden
Hinweise und Warnungen so-
wie neu gewonnene Erkennt-
nisse analysiert, Gefährdungs-
lagen unter Umständen neu
bewertet und der konkrete
Handlungsbedarf ermittelt.

• Operativer Informationsaus-
tausch: Ziel ist es, diesen Infor-
mationsaustausch in struktu-
rierter Form unmittelbar mit
der Abstimmung operativer
Maßnahmen zu verknüpfen.

• Fallauswertung: Hier gilt es,
Teilaspekte des Terrorismus,
wie z. B. die Beschaffung fal-
scher Identitätspapiere oder
von Waffen und Sprengstoff,
gemeinsam auszuwerten, umAusführlich stellten der Präsi-

dent des Bundeskriminalamtes,
Jörg Ziercke, und der Präsident
des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz, Heinz Fromm,
Konzeption und Arbeitsweise
der neuen Behörde im Berliner
Stadtteil Treptow vor.

Ortstermin im GTAZ: Nie habe es in Deutschland
einen engeren Austausch von Informationen zwischen
derart vielen Behörden gegeben, so BfV-Präsident
Heinz Fromm.                   Foto: BKA

TERRORISMUSBEKÄMPFUNG
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Im Gespräch mit den Präsidenten des Bundeskriminalamtes und des
Bundesamtes Terrorismusabwehrzentrum: Konrad Freiberg, GdP-
Bundesvorsitzender (Mitte), Gewerkschaftssektretär Andreas Nowak
und die Mitglieder des Geschäftsführenden Bundesvorstandes Detlef
Rieffenstahl, Hugo Müller, Andreas Schuster und Kerstin Philipp (v. l.).

 Fotos (2): hol

wirksame Bekämpfungsan-
sätze zu konzipieren.

• Strukturanalysen: Hier werden
langfristig wirksame Aspekte
des internationalen Terroris-
mus analysiert. Themen dieser
Grundlagenprojekte sind zum
Beispiel die Ausbildungslager
arabischer Mujaheddin in Af-
ghanistan oder die Analyse
von Reisebewegungen.

• Aufklärung des islamistisch-
terroristischen Personenpo-
tenzials: Hier werden Erkennt-

nisse über mögliche Gefährder
und relevante Personen abge-
glichen und verbessert, um
Täter- und Unterstützerstruk-
turen sowie die Rekrutierung
von Terroristen wirksam zu be-
kämpfen.

• Ressourcenbündelung: Bei der
Internet-Recherche oder beim
Einsatz von Islamwissen-
schaftlern und Übersetzern
sollen Parallelarbeiten verhin-
dert werden um somit das vor-
handene Personal effizienter
einsetzen zu können.

• Statusrechtliche Begleitmaß-
nahmen: Auf der Grundlage
des neuen Zuwanderungsge-

setzes wird zum Beispiel ge-
prüft, ob ausländerrecht-
liche Maßnahmen gegen in
Deutschland lebende Unter-
stützer bis hin zur Ausweisung
gerichtsfest ergriffen werden
können.

Das gemeinsame Zentrum soll
einen reibungslosen  Informati-
onsfluss in alle Richtungen ge-
währleisten. Die  Sicherheits-
behörden erhoffen sich so eine
Verbesserung der  operativen
Arbeit durch eine konsequente
Frühaufklärung  terroristischer

Strukturen und Planungen. Ein
dauerhaft hoher Fahndungs- und
Ermittlungsdruck, der mög-
licherweise  Deutschland bisher
vor Anschlägen bewahrt hat, soll
so manifestiert werden.

Die „Hausherren“ des GTAZ,
die Präsidenten Ziercke und
Fromm, sind optimistisch, künf-
tig gemeinsame Dateien nutzen
zu können. Immerhin sind die
rechtlichen Voraussetzungen für
gemeinsame Projektdateien ein-
geleitet. Sie sollen zeitlich befris-
tet für einzelne Analyseprojekte
im Zentrum genutzt werden.

hol.
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RETTUNGSÜBUNG

Wasserrettung aus der Luft

Die Hochwasserkatastrophe 2002 in Ostdeutschland ist
vielen noch im Gedächtnis, zumal sich die Umwelt-
katastrophen in jüngster Zeit offenbar mehren. Menschen
kämpften in schlammig-brodelnden Wassermassen ums
Überleben, warteten zum Teil auf den Dächern ihrer im
Wasser versunkenen Häuser auf Rettung. Die Bilder wie-
derholten sich bei der diesjährigen Hochwasser-
katastrophe vor wenigen Wochen in Bayern, Österreich
und der Schweiz, aber auch während der kurz
hintereinander auftretenden Naturkatastrophen im Süden
der USA (Hurrikan „Katrina“ und „Rita“).

Bei solchen Naturkatastro-
phen ist eine schnelle und effizi-
ente Rettung oft nur noch mit
Hilfe von Hubschraubern und
speziell geschulten „Wasser-
rettern“ möglich. Diese Aktio-
nen müssen regelmäßig – und
zwar im engen Zusammenspiel
zwischen Polizeitauchern und
Hubschrauberbesatzungen – ge-
übt werden, um im Einsatzfall die
Sicherheit der beteiligten Kräfte
zu garantieren und professionell
arbeiten zu können.

Hierzu wurde ein standardi-
siertes Konzept entwickelt, um
die Qualität der Arbeit,
insbesondere das Zusammenwir-
ken verschiedener Organisatio-
nen und Rettungskräfte zu opti-

brachten ihre Erkenntnisse aus
der Seerettung ein.

Ziel der Übung: Beseitigung
von Schnittstellenproblemen bei
der Zusammenarbeit zwischen
Polizeitauchern und Hubschrau-
berbesatzungen während eines
Rettungseinsatzes in Katastro-
phenfällen (Hochwasserlagen).

Abweichend vom standardi-
sierten Rettungskonzept wurden
dabei zwei zusätzliche Rettungs-
methoden trainiert: Zum einen
lösten sich die Polizeitaucher im
Wasser von der Winde und
schwammen die Zielperson un-

Die Technischen
Gruppen der TEE
in NRW:

In Nordrhein-Westfalen ha-
ben sich drei Technische  Ein-
satz-Einheiten mit den Stand-
orten PP Wupper-tal,  PP
Bochum und PP Köln etab-
liert. In einer TEE sind drei
Fachrichtungen – IUK/Was-
serwerfer und Sonderwagen/
Polizeitech-nik – vertreten,
die jeweils in Gruppenstärke
organisiert sind.

Aufgrund der starken Strömung er-
wies sich der Rhein bei Wesel
(Rhein-km 818) als ideales
Trainingsareal: Strömungs-
geschwindigkeit bei ca. 2,5 m/
sec. Die WSP 13 – Wasser-
schutzpolizei Wesel – sichert den
Übungsraum ab, um eine Gefähr-
dung der Polizeitaucher durch die
Berufsschifffahrt auszuschließen.

mieren. Nach diesem Konzept
gehen z. B. die Polizeitaucher des
Landes Nordrhein-Westfalen,
Rettungskräfte der Bayerischen
Wasserwacht, die Lufttransport-
geschwader der Bundeswehr, die
Fliegerstaffeln der Bundespolizei
und die Fliegerstaffeln einiger
Länderpolizeien vor.

Am 22. September dieses Jah-
res führten die Polizeitaucher der
Technischen Einsatz-Einheiten
(TEE) NRW eine institution-
übergreifende Vollübung durch,
um die Rettung von Personen
aus Fließgewässern zu trainieren.
Polizeitaucher des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern wurden
im Rahmen des Erfahrungsaus-
tausches ebenfalls beteiligt und

abhängig davon an, um diese zu
stabilisieren. Nach erneutem
Anflug nahm der Hubschrauber
beide Personen nach dem oben
beschriebenen Muster wieder
auf.

Zum anderen wurde das
Doppelwinchverfahren mit zwei
Rettungsschlingen durchgeführt.

Bei der Rettung von Personen
aus Gewässern kam es in der
Vergangenheit bei langer Ver-
weildauer im Wasser zu Kreis-
laufzusammenbrüchen in der
Rettungsschlinge bei senkrech-
ter Bergung, d. h. bei der Bergung
mit nur einer Schlinge. Der
Kreislaufkollaps mit teilweise
tödlichem Ausgang – auch
Bergetod genannt – ereignete
sich somit kurz unterhalb der si-
cheren Hubschrauberkanzel.

Verwenden die Polizeitaucher
bei der Rettung jedoch zwei
Rettungsschlingen, so wird das
Opfer in einer Liege-Sitz-Positi-
on aus dem Wasser gehoben, der
o. a. Effekt wird weitestgehend
verhindert.

Das hier beschriebene Ein-
satztraining der Luftrettung wird
seit 2002 regelmäßig für die
Polizeitaucher NRW von der 2.
TEE angeboten und wurde
bisher mindestens einmal im Jahr
durchgeführt.

Bei den Beamten einer Tech-
nischen Gruppe handelt es sich
um Spezialkräfte, die im Dienst-
geschäft folgende Einsätze be-
wältigen:
• Tauchereinsätze, d. h. Beweis-

mittelsuche, -sicherung und
-bergung in Seen, Talsperren,
Kanälen, Hafenbereichen usw.
für die verschiedensten Fach-
kommissariate in NRW,

• Suche und Bergung von Be-
weismitteln an Land, bei der
der Einsatz von Spezial- und
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Die von allen Rettungsorganisationen favorisierte Vorgehensweise bei
der Rettung aus Gewässern ist das so genannte „Doppelwinchverfah-
ren“ mit Anflug von Oberstrom (mit der Strömung).
Der Polizeitaucher wird ca. 200 m vor der zu rettenden Person aus
dem Hubschrauber an der Winde abgelassen. Der Hubschrauber fliegt
dabei langsam auf den Verunfallten zu, die Flughöhe beträgt 15-20 m.
50-20 m vor dem Verunfallten wird der Taucher maximal bis zu den
Knien ins Wasser abgelassen und mit langsamen Vorflug zur
Zielperson gezogen. In dieser Situation operiert der Polizeitaucher
mit zwei Rettungsschlingen, um einen Kreislaufkollaps (Stichwort:
Bergetod) bei dem Verunfallten weitestmöglich auszuschließen.

Polizeitaucher bzw.
Wasserretter und hilf-
lose Person auf dem
Weg in den Hubschrau-
ber. Wie gut zu erken-
nen ist, hängt der
Gerettete in einer
Liege-Sitz-Position.
Dadurch kann sie nicht
aus der Schlinge her-
ausrutschen, der Brust-
korb wird nicht einge-
engt und die Gefahr
eines Kreislauf-
zusammenbruchs mit
möglicherweise töd-
lichem Ausgang
(Bergetod) kann deut-
lich minimiert werden.

Fotos: Foto- und Video-
zentrale 2. TEE, Polizei
Wuppertal

Warum kann es zu einem
Bergetod bei Hochwas-
seropfern kommen?

Bei einer langen Aufenthalts-
zeit im Wasser verlagert sich
das Blutvolumen aus der
Körperperipherie in den
Körperkern. Ursache hierfür
ist die Verringerung der
normalerweise auf den Kör-
per einwirkenden Schwer-
kraft. Zusätzlich dehydriert
das Opfer sehr stark. Bei der
senkrechten Bergung ver-
sackt das Blut in die Beine.
Durch den zuvor erlittenen
Flüssigkeitsverlust steht dem
Herzen nun relativ wenig
Volumen zur Verfügung, es
kommt zu einem extremen
Blutdruckabfall der zum
Tode führen kann.

Durch die Zusammenar-
beit zwischen Polizeitau-
chern und Hubschrauber-
besatzungen kann eine effi-
ziente Rettung von Perso-
nen aus Hochwasserge-
bieten erfolgen. Es kommen
folgende Rettungsverfahren
in Betracht:
 • Personenrettung aus flie-

ßenden Gewässern,
   Anflug des Hubschrau-

bers mit oder gegen die
   Strömung,
• Personenrettung aus ste-

henden Gewässern / von
  treibenden Booten oder

Gegenständen,
 • Personenrettung aus/von

im Wasser eingeschlosse-
nen Häusern.

Großgerät erforderlich wird
(großflächige Tatorte/Nacht-
zeit/notwendige Erdbewe-
gungen/Rodungsarbeiten
usw.),

• Unterstützung von Fachkom-

missariaten bei Tatortbefund-
aufnahmen im Rahmen der
Beweismittelsuche mittels
Metallsuchsonden (z. B.: Suche
von Munitionsteilen/Tatwaf-
fen usw.),

• Sperreinsätze bei Großdemon-
strationen und -veranstaltun-
gen,

•  Bau von mobilen Gefangenen-
Sammelzellen bei Großde-
monstrationen, Veranstaltun-
gen,

• Ausleuchtung von Tatorten/
Ereignisorten/Kontrollstellen
bei Nacht,

• Ausleuchtung von Ereignis-
orten bei Razzien,

• Beseitigen von Barrikaden bei
Großdemonstrationen (z. B.:
Castor-Einsätze) Einsatz der
Mehrzweck- und Schlauch-
boote bei Tauchereinsätzen,
Absperrmaßnahmen auf Ge-
wässern, Objektschutzmaß-
nahmen von der Wasserseite,

•  Unterstützung anderer Polizei-
dienststellen mit speziellen
Führungs- und Einsatzmitteln
(z. B. LKW, Kran, Strom-
erzeuger, Mannschaftszelte
usw.),

• Technische Unterstützung in
Katastrophenlagen durch den
Einsatz von Polizeitauchern,
den Einsatz von Mehrzweck-
booten und Großgerät
(LichtmastKW/Unimog/
GruppengeräteKW/LKW)

• Unterstützung von Einsatz-
hundertschaften und des poli-
zeilichen Einzeldienstes.

Die Beamten der TEE sind als
Teil der Bereitschaftspolizei re-
gelmäßig in ganz NRW, aber
auch in anderen Bundesländern
bei Bundeseinsätzen gefragt, um
die taktischen Ziele der jeweili-
gen Polizeiführer mit ihrem tech-
nischen Know -how umzusetzen.

Thorsten Schmidt
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Stau auf Kommando
Zur Rechtmäßigkeit künstlicher, durch die Polizei
herbeigeführte Staus

„ ... und hier sind die Staus ab 5 Kilometer Länge“ ...
So tönt es allabendlich im halbstündigen Rhythmus aus
dem Autoradio während des Feierabendstaus z. B. auf
dem Kölner Ring und zahlreichen anderen Autobahn-
ringen und -stücken Deutschlands.
Solche Staus sind den meisten Berufspendlern bestens
bekannt. Sie wissen damit umzugehen, denn es ist fast
genau auf den Meter vorher zu sagen, wo sich zwi-
schen 17 und 18 Uhr das Stauende befindet und wie
lange der Kampf durch die Blechlawine bis zur heimi-
schen Haustür dauern wird.

Die Autofahrer nehmen die
„Mehrstunde” Fahrt zwar nicht
gerne, aber doch mehr oder we-
niger geduldig hin, weil sie wis-
sen, dass öffentliche Verkehrsmit-
tel in Ballungszentren außer ei-
nem Stehplatz und der doppelten
Fahrdauer nichts weiter zu bieten
haben.

Allerdings ist niemand vor ei-
nem Stau wegen eines gerade
eben geschehenen Unfalls gefeit.
Gleiches gilt aber auch für Staus,
die von der Polizei künstlich her-
beigeführt wurden.

Diese taktische Variante der
Strafverfolgung ist in den letzten
Jahren zu einem probaten Mittel
geworden, motorisierte Straftäter
dingfest zu machen.

Die Polizei bedient sich dabei
der deutlich angestiegenen Ver-
kehrsdichte auf unseren Autobah-
nen, in dem sie mit einem Strei-
fenwagen Schlangenlinien über
die gesamte Fahrbahnbreite fährt,
dabei gleichzeitig die Fahrge-
schwindigkeit ggf. bis auf „0“ re-
duziert und nachfolgenden Fahr-
zeugen Anhaltezeichen gibt. Je
nach Verkehrsdichte und
Verzögerungsgeschwindigkeit des
„vorausfahrenden“ Streifenwa-
gens wird es nicht lange dauern,
bis der nachfolgende Fahrzeug-
verkehr einige hundert Meter
dahinter zum Stillstand kommt.

Nun weiß jeder Polizist, der
schon einmal in einer Autobahn-
polizeidienststelle gearbeitet hat,
welche Folgen ein Stau mit sich
bringen kann: Zu dem „auslösen-
den“ Unfall vor dem Stau, addie-
ren sich häufig Folgeunfälle inner-
halb des Staus. Zum Glück han-
delt es sich dabei meist um rela-
tiv harmlose Auffahrunfälle.

Es ereignen sich aber auch oft
schwere Unfälle am Stauende –
zumeist dann, wenn die Fahrer
nachfolgender Fahrzeuge den im
Rundfunk oder im Navigations-

system noch unbekannten Stau
nicht bemerkt haben und mit
nahezu unverminderter Ge-
schwindigkeit auf das Stauende
auffahren. Man kennt solche Un-
fälle aus der Presse, mit zum Teil
mehreren beteiligten Fahrzeugen,
schwerverletzten und getöteten
Personen, insbesondere bei ur-
sächlicher Beteiligung von
Schwerfahrzeugen.

Es ist unbestritten Teil des all-

gemeinen Lebensrisikos, als Ver-
kehrsteilnehmer in einen Unfall
verwickelt zu werden, auch dann
wenn das eigene Verhalten nicht
zu beanstanden ist. Allein die Teil-
nahme am Straßenverkehr birgt
diese abstrakte, also nach den all-
gemeinen Lebenserfahrungen
vorhandene, Gefahr in sich. Ver-
sichern kann man sich zwar gegen
die möglichen Folgen eines Un-
falles, nicht aber gegen das Ein-
treffen des Ereignisses selbst.

Es stellt sich genau in diesem
Zusammenhang die Frage, ob es
rechtens ist, das abstrakt vorhan-
dene Gefahrniveau durch einen
künstlichen Eingriff – also hier
durch das gezielte Herbeiführen
eines Staus durch die Polizei – zu
einer konkreten Gefahr für regel-

konform am Straßenverkehr teil-
nehmende Fahrzeuge und deren
Insassen, umzuwandeln. Die teil-
weise schweren Unfälle, die sich
am Ende künstlich herbeigeführ-
ter Staus ereignet haben geben
Anlass, dieses polizeiliche „Instru-
ment“ näher zu betrachten.

Das polizeiliche Eingriffsrecht
ist in den Polizeigesetzen der Län-
der niedergelegt. Wenngleich die-
se Vorschriften hier und da ge-

Auffahrunfälle am Stauende ha-
ben oft ein tragische Bilanz –
insbesondere wenn Schwer-
fahrzeuge beteiligt sind. So war
es auch bei diesem Unfall auf der
A 3 in der Nähe des Frankfurter
Kreuzes. Ein LKW hatte staube-
dingt abbremsen müssen. Der
Fahrer des Pkw, in dem zwei Kin-
der saßen, fuhr daraufhin auf den
LKW auf. Ein dritter Wagen ras-
te in den vorausfahrenden PKW.
Die beiden Kinder wurden getö-
tet.                            Foto: ddp
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ringfügig unterschiedliche Be-
zeichnungen tragen, geben sie
dennoch genau darüber Auskunft,
wann die Polizei – genauer gesagt
der Polizeivollzugsdienst – gegen-
über welchen Personen ganz be-
stimmte Maßnahmen ergreifen
kann, damit der so genannte „po-
lizeiliche Zustand“, also ein im
Sinne der Rechtsordnung stö-
rungsfreier Zustand, wieder her-
gestellt bzw. eine bevorstehende
Störung verhindert wird.

Dabei geht es keinesfalls um
die Verfolgung bzw. Ahndung von
Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten. Diese können im Sinne
des Polizeirechts lediglich „Aus-
löser“ des polizeilichen Einschrei-
tens sein.

Polizeirechtlich ist vor der Ent-

scheidung für eine bestimmte
Maßnahme zunächst dem Nutzen
das Risiko gegenüber zu stellen
(Güterabwägung). Dies gilt für das
Herbeiführen eines Staus
gleichermaßen. Der polizeiliche
Erfolg muss der zum Ansatz ge-
brachten Methode adäquat sein
oder, um es mit einem alten Sprich-
wort zu umschreiben ist es nicht
zulässig „mit Kanonen auf Spatzen
zu schießen.“ Das polizeiliche Mit-
tel muss also verhältnismäßig ge-
genüber dem angestrebten Ziel
sein – und sofern mehrere Mög-
lichkeiten zur Verfügung stehen,
muss es das Mittel sein, das vor-
aussichtlich am wenigsten Beein-
trächtigungen nach sich zieht.

Für den erfahrenen Autobahn-
polizisten, der Stauunfälle kennt,
bedeutet dies die Gegenüberstel-
lung verletzter oder gar getöteter
unbeteiligter Verkehrsteilnehmer
mit dem polizeilichen Ziel, zum
Beispiel der Festnahme eines
flüchtigen Täters. Hier könnte
zwar die reine Güterabwägung in
ganz bestimmten Fallkonstel-
lationen noch das Eingehen ge-
wisser Risiken rechtfertigen.
Nicht aber wenn die Gefährdung
Unbeteiligter konkret und erheb-

lich wird, da das Polizeirecht in
solchen Fällen auch der Güterab-
wägung eindeutige Grenzen setzt.

Will die Polizei unbeteiligte
Personen in Anspruch nehmen,
weil eine Rechtsstörung auf an-
dere Weise nicht verhindert oder
beseitigt werden kann, darf sie
dies nur unter ganz eng umrisse-
nen Bedingungen tun.

In dieser Frage ist die Meßlatte
– übrigens in allen Polizeigesetzen
des Bundes und der Länder – sehr
hoch angelegt, trotz der an ande-
ren Stellen vorhandenen Diffe-
renzen.

 Demnach ist ein Heranziehen
Unbeteiligter nur dann möglich,
wenn direkte Maßnahmen gegen
den/die Störer selbst nicht durch-

führbar sind und andere Möglich-
keiten, die Rechtsstörung zu be-
seitigen, nicht gegeben sind und
was ganz besonders wichtig ist, die
so genannte „Opfergrenze“ nicht
überschritten wird. Damit wird
zum Ausdruck gebracht, dass Un-
beteiligte auf jeden Fall keiner er-
heblichen Gefährdung ausgesetzt
werden dürfen.

Dieses Beurteilungskriterium
ist gerade bei der Herbeiführung
künstlicher Staus ganz besonders
sensibel zu betrachten. Mit Aus-
nahme des Flüchtigen gelten
nämlich alle anderen Verkehrs-
teilnehmer als unbeteiligt.

Darüber hinaus wäre im kon-
kreten Fall noch zu prüfen, inwie-
weit dies auch auf Mitfahrer im
Fluchtfahrzeug zutrifft. Dort ist
sicherlich auch zu unterscheiden
zwischen Mittäter, Tatgehilfen
und ggf. an der Tat gänzlich unbe-
teiligten Personen.

Aus polizeilicher Erfahrung ist
auch bekannt, dass flüchtige
Fahrzeugführer unter einer be-
sonderen psychischen Belastung
stehen. Sie wissen, dass sie etwas
„falsch“ gemacht haben und dass
sie von der Polizei, meist nach ei-
nem gescheiterten Anhalte-

versuch, verfolgt werden. Dem
wollen sie sich durch die Flucht
entziehen und reagieren dabei
ganz oder teilweise nicht rational.

In dieser Situation befindet
sich der am Stauende fahrende,
ahnungs- und sorglose, jedenfalls
aber unbeteiligte, Verkehrsteil-
nehmer nicht mehr in der abstrak-
ten Gefährdungsebene, sondern
bereits am Anfang der konkreten
Gefahr.

Diese konkretisiert sich ggf.
weiter bis hin zum Schadensfall
nämlich dann, wenn der Flüchten-
de das Stauende nicht wahrnimmt
und deshalb auffährt oder wenn er
– was häufig geschieht – versucht
zwischendurch oder am Rande
vorbei zu fahren, um das künstli-

che Hindernis zu umgehen.
Die alles entscheidende Frage

ist die, ob dieses vorstehend ange-
führte konkrete Gefahrenmoment
aus polizeilicher (Erfahrungs-)
Sicht zum Zeitpunkt der Entschei-
dung für den künstlichen Stau als
möglicherweise eintretend ange-
nommen werden muss oder ob der
Entscheidungsträger darauf ver-
trauen kann, dass der Flüchtende
aller Voraussicht nach anhalten
wird und festgenommen werden
kann. Ist die zweite Alternative der
Frage eindeutig und objektiv mit
„ja“ zu beantworten, würde sich
der unbeteiligte Verkehrsteilneh-
mer lediglich in einer latenten Ge-
fahr bewegen, die im Sinne des
Opferschutzgedankens zumutbar
wäre. In allen anderen Fällen wäre
es rechtswidrig, polizeiseitig einen
künstlichen Stau zu bilden.

Die korrekte Antwort auf die-
se Frage muss die der Entschei-
dung vorausgehende Beurteilung
geben. Sie hat wohl bemerkt ob-
jektiv und nicht unter Heran-
ziehung eines wie auch immer
aussehenden selbst zurecht geleg-
ten Wertmaßstabes zu erfolgen,
und zwar unter Würdigung aller
Kriterien, die bis zu diesem Zeit-

punkt bekannt geworden sind –
ja sogar in hinreichender Zahl
bekannt geworden sein müssen.

Fazit

Das „Handwerkzeug“ des Po-
lizisten, das Polizeigesetz, beinhal-
tet alle Vorschriften des polizei-
rechtlichen Einschreitens. Es ist
umfangreich und oft kompliziert.

In den vorstehenden Ausfüh-
rungen konnte daher auch nur auf
einen Teil der Bestimmungen, die
ein Polizist im angesprochenen Fall
zu beurteilen hat, eingegangen
werden – auch nicht auf die
Notstandsrechte.

Es wurde aber deutlich, dass der
künstliche, durch die Polizei her-
vorgerufene Stau, gerade aus den
dabei wesentlichsten Beurtei-
lungskriterien heraus, nämlich der
Verhältnismäßigkeit sowie der Be-
anspruchung Unbeteiligter, in der
praktischen Arbeit der Polizei
zwar nicht gänzlich unzulässig ist,
aber doch die absolute Ausnahme
bleiben muss.

Ob es sinnvoll ist, die Problema-
tik mittels Polizeidienstvor-
schriften aufzuarbeiten oder die
Vor-Ort- Entscheidung nur spezi-
ell geschulten Beamten zu überlas-
sen, ist fraglich – letzteres
besonders in ländlichen Gebieten
ohne Funkleitstelle und mit 1:3-
Schichtstärken.

Sinn macht hier aber eines: Je-
der Beamte, der in die Lage kom-
men könnte, eine solche Entschei-
dung treffen zu müssen, bedarf
fundierter Kenntnisse des Polizei-
und Strafrechts und – was ebenso
wichtig ist – der hinreichenden
praktischen Erfahrung.

Jedenfalls im Bereich des Land-
gerichts Bückeburg ist die oben
gestellte Frage nach einem Kunst-
Stau-Unfall im Jahr 2003 jetzt klar
beantwortet: Die Beamten wur-
den zwar nicht belangt, aber die
Strafkammer schreibt am Ende
ihres Urteils:

„Für ihren Zuständigkeits-
bereich geht die Kammer davon
aus, dass in zukünftigen vergleich-
baren Fällen die Unvermeid-
barkeit eines Verbotsirrtums nur
noch in Extremfällen wird anzu-
nehmen sein, nachdem nunmehr
diese Entscheidung vorliegt.“ (LG
Bückeburg Qs 77/04).           hjm

Die alles entscheidende Frage ist die, ob das konkrete Gefahrenmoment aus polizei-
licher (Erfahrungs-) Sicht zum Zeitpunkt der Entscheidung für den künstlichen Stau
als möglicherweise eintretend angenommen werden muss oder ob der Entscheidungs-
träger darauf vertrauen kann, dass der Flüchtende aller Voraussicht nach anhalten wird
und festgenommen werden kann.

VERKEHRSPOLITIK
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Sachsen-Anhalt, Thüringen
und Sachsen waren die großen
Gewinner des jüngsten Pisa-Tests

Sie konnten auch auf
diese Fragen antworten:

Welcher Fluss fließt durch
 alle drei MDR-Länder?
Der Fluss Weiße Elster er-

reicht bei Bad Elster erstma-
lig Sachsen, führt dann durch
Thüringen, zwischen Wetter-
zeube und Profen durch
Sachsen-Anhalt, danach
nochmals durch Sachsen, um
dann westlich von Schkeu-
ditz letztlich nach Sachsen-
Anhalt zurückzukehren und
in die Saale zu münden.

Gibt es koscheren Wodka
 aus Magdeburg?
In der Spezialitäten-De-

stillerie Abtshof Magdeburg
wird seit einigen Jahren Niss-
koscher Wodka nach traditi-
oneller jüdisch–polnischer
Familienrezeptur aus den
besten Früchten des Feldes
unter Aufsicht des Rabbiners
gebrannt.

KollegInnen, Familienangehöri-
gen und je einem Fernseh-Promi-
nenten. Schon beim Eintreffen
der Mannschaften und Unter-
stützer entwickelte sich eine tolle
Stimmung, die während der Sen-
dung fast explodierte.

Nachdem die Mannschaft aus
Sachsen-Anhalt gleich auf die ers-

Stellten sich öffentlich dem Wissenstest und gewannen: v. l. n. r. PHK
Jürgen Naatz, EPHK Uwe Petermann, KK Jens Häupl.

Foto: Karl-Heinz Fischer

te Frage die richtige Antwort pa-
rat hatte, gaben sie ihre Führung
in der Drei-Länder-Wertung nicht
mehr ab und erspielte als Sieger
im Länderwettstreit einen
Büchergutschein in Höhe von
1.500 Euro (der übrigens der Se-
kundarschule in Thale überreicht
wird).       Uwe Petermann

auf Bundesebene. Dass sich das
Ergebnis – besonders in Bezug
auf Sachsen-Anhalt – auch auf die
„Erwachsenen“ übertragen lässt,
zeigte der „Große MDR-Länder-
test“ am 16.10. dieses Jahres, bei
dem die Teilnehmer wiederum
Logik, List und Länderwissen be-
weisen mussten.

Die Teilnehmer, das waren
diesmal (die Sendung nimmt sich
jedes Mal anderer Berufsgruppen
an) aus den Ländern Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen
jeweils drei PolizistInnen, die die
GdP-Landesbezirke auf Ersu-
chen des Mitteldeutschen Rund-
funks für das Spiel gewonnen hat-
ten. Und die konnten mit ihrem
durchweg guten Allgemeinwissen
die kniffligen Fragen, effektvollen
Experimente und ungewöhnli-
chen Begebenheiten, die der Mo-
derator René Kindermann vom
MDR-Sachsen präsentierte,
durchaus beantworten, bewerten
und einordnen.

Aber Sachsen-Anhalt hat sich
dennoch an die Spitze der Wissen-
den katapultiert.

Unterstützt wurden die Teams
während der Sendung von ca. 100

MDR testete Wissen:

Polizisten aus
Sachsen-Anhalt
waren am schlausten
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„Rette sich, wer kann!“
Einige Anmerkungen zum Phänomen der kollektiven Panik

Panik ist in erster Linie ein umgangssprachlicher Begriff,
den man im Alltag recht schnell in den Mund nimmt („Nur
keine Panik!“), ohne zu bedenken, was die alte Massen-
psychologie, die Katastrophenforschung oder die Militär-
psychologie mit den Begriffen Paniksturm oder Massen-
flucht umschreiben. Dort meint Panik ein epidemisch um
sich greifendes, kollektives Fluchtverhalten unter der Pa-
role „Rette sich wer kann!“ Die Medien bedienen sich des
Begriffs in dieser, aber auch in einer sehr breiten Bedeu-
tung, nämlich immer dann, wenn eine Menschenmenge
scheinbar blindlings und angstvoll-hysterisch agiert.

Panik-Folklore und Panik-
Mythen

Über besonders spannende
und Aufsehen erregende Er-
scheinungsformen menschlichen
Verhaltens – über Mord und
Gräueltaten zum Beispiel, über
Verrücktheiten und Raserei, Ek-
stase und Obsession oder Entset-
zen und Panik – gibt es so etwas
wie folkloristisches Wissen. Die-
ses Wissen wurde früher an La-
gerfeuern und heimischen Her-
den, später an Stammtischen und
in Kaffeezirkeln und heute in
den Massenmedien mit Lust auf-
getischt und mit Akribie immer
wieder neu ausgestaltet. Je ge-
heimnisvoller, erschütternder
und abnormer die Phänomene
sind, um so mehr entflammen sie
seit jeher die Phantasie und las-
sen Mythen entstehen, die dann
das vermeintlich Unerklärliche
angstnehmend erklären sollen.

Panik zum Beispiel ist ein Ver-
halten, von dem gesagt wird, es
mache den Einzelnen kopflos,
lasse ihn angstgetrieben vor ei-
ner Gefahr davonlaufen, nur
noch das eigene Überleben vor
Augen, ansonsten aber ohne
Vernunftkontrolle, ohne Maß
und ohne Ziel. Im Verein mit
Anderen benähmen sich die
Menschen wie die Tiere einer
Büffelherde, alles niederwalzend
und ohne Rücksicht aufeinander.

Eine sozial-
wissenschaftliche
Annäherung an den
Begriff

Tatsache ist, dass Panik äu-
ßerst selten vorkommt, dass aber
unkoordiniertes Fluchtverhalten
bisweilen in die Katastrophe
führt. Tatsache ist, dass der Ein-
zelne dabei meist guten Grund

hat, unverzüglich zu fliehen, dass
aber die an sich sinnvolle Flucht
Vieler zur gleichen Zeit am glei-
chen Ort so etwas wie Panik in
der Katastrophe ergeben kann.

Wenn beispielsweise in einem
übervollen Saal ein Feuer aus-
bricht, würde man Panikreakt-
ionen dann erwarten, wenn un-
klar bleibt, ob und wie man sich
rechtzeitig in Sicherheit bringen
kann. Bei überall sichtbaren, weit
geöffneten Ausgängen, beruhi-

Panik ist ein angst-
motiviertes Flucht-
verhalten, das dem
eigenen Überleben
dient, wenn plötzlich
und unerwartet eine
Gefahr auftritt, gegen
die keine ausreichen-
den Vorkehrungen ge-
troffen wurden, dabei
unmittelbare Lebens-
gefahr angenommen
wird und dennoch
Rettung möglich er-
scheint, wenn auch
nur schwer und nicht
für alle erreichbar,
zumal meist fehlende
oder falsche Informa-
tionen die  Lageein-
schätzung erschwe-
ren.

Militärpolizisten versuchen
Fans zu Hilfe zu kommen,
nachdem beim Final-Rückspiel
der brasilianischen Fußball-
Meisterschaft am 30.12.2000
ein Zaun hinter einem der
beiden Tore des Stadions in
Rio de Janeiro während Fan-
zusammenstößen nachgab und
Panik ausbrach. Mindestens
70 Menschen wurden z. T.
schwer verletzt.

        Foto: dpa
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genden Durchsagen mit eindeu-
tigen Handlungsanweisungen
und dem Gefühl, dass man sel-
ber oder andere die Lage im
Griff haben, würde man keine
Panik erwarten. Ebenso unwahr-
scheinlich ist Panik in Fällen, die
völlig hoffnungslos erscheinen
wie etwa bei einem Flugzeugab-
sturz oder einem Schiffsunter-
gang auf hoher See ohne Ret-
tungsboote. Schließlich tritt auch
keine Panik ein, wenn die Flucht
als solche unbehindert verläuft,
weil anstelle eines engen Raums
oder Durchgangs sich das Flucht-
feld weitet oder der Gefahren-
bereich rasch verlassen werden
kann.

Panik als physikalisches
Phänomen

Die Möglichkeiten einer ech-
ten Panik sind damit schon sehr
begrenzt. Nicht außer acht lassen
sollte man allerdings die Fälle
„unechter“ Panik, wo es trotz
fehlender Gefahr und ohne ei-
gentliches Fluchtverhalten zu
plötzlicher kollektiver Todesge-
fahr kommt, etwa weil nach ei-
ner Großveranstaltung sich an
einem engen Ausgang ein
Menschenknäuel bildet, das, be-

drängt von hinten, einzelne Per-
sonen niederreißt, unter sich be-
gräbt und so deren schnellen Er-
stickungstod bewirken kann.
Derartige „Flaschenhals-
situationen“ ohne vorangegan-
gene Panik sind physikalische
Phänomene, bedingt durch
räumliche Dichte und letztlich
verursacht durch bauliche oder
organisatorische Mängel. Auch
die tatsächliche Panik hat diese
physikalische Komponente:

Beispiel Epitome Night Club,
kurz „E2“ genannt, eine Disko-
thek in Chicago, wo im Februar
2003 einundzwanzig junge Leu-
te starben und über fünfzig ver-
letzt wurden, nachdem es auf der
Tanzfläche zu einer Prügelei ge-
kommen war, jemand angeblich
Pfefferspray gesprüht hatte, um
die Streitenden zu trennen, und
ein anderer zum Spaß Bin Laden
ins Mikrofon gebrüllt haben soll.
Jedenfalls drängten zu viele zu
schnell zum Ausgang, wo sich die
Menschen ineinander verkeilten
und wie ein Pfropfen verhinder-
ten, dass die Nachrückenden
vorwärts kamen. Im Pfropfen
selbst kommt es dann, wie zahl-
reiche vergleichbare Ereignisse
seit Jahrzehnten weltweit zeigen,
regelmäßig zu Todesfällen durch
Ersticken. War nun der Katastro-
phe am Ausgang des „E2” Panik
im Sinne unserer Definition vor-
ausgegangen? Sicherlich gab es
ein Informationsproblem. Die
meisten Gäste des „E2” dürften
sich gefragt haben, was eigentlich
los sei. Möglicherweise haben sie
die Szenerie als bedrohlich erlebt
oder als extrem unangenehm.
Jedenfalls hatten sie gute Grün-
de, die Disko schleunigst zu ver-
lassen. Eine Kanalisierung des
Stroms der Fliehenden mittels
kommunikativer Maßnahmen
wie Durchsagen, Ordner, Hin-
weisschilder oder Lichtsignale
hätte vielleicht das Schlimmste
verhindert.

Erst die Menge bringt
den Einzelnen in Gefahr

Ursache einer solchen Kata-
strophe, das legen mathematische
Simulationsmodelle nahe, ist ne-
ben der ohnehin schwer zu steu-
ernden Dynamik des Flucht-

verhaltens auch die Struktur der
Gebäudegegebenheiten. Allein
die Tatsache, dass der Raum vor
einem mehr oder weniger engen
Ausgang oft recht breit ist, kann
fatale Folgen haben: Wie Compu-
tersimulationen zeigen, bewirkt
ein breiter Vorraum, dass Flüch-
tende versuchen, einander zu
überholen und sich damit gegen-
seitig behindern, während
beispielsweise eine Säule vor dem
Ausgang wie ein Wellenbrecher
wirkt und den Staudruck auf den
Ausgang abbremst. Naturwissen-
schaftler, die Panikforschung be-
treiben, beschreiben das Verhal-
ten der strömenden Menge wie
das Fließverhalten von Flüssig-

Hans Peter Schmalzl,
Regierungsdirektor,
ist Diplompsychologe und

stellvertretender Leiter des
Zentralen Psychologischen

Dienstes
(ZPD) der
B a y e r -
ischen Po-
lizei beim
Polizeiprä-
s i d i u m
München.
Beim ZPD
seit 1983,

von 1991 bis 1996 Dozent am
Fachbereich Gesellschafts-
wissenschaften der Polizei-
Führungsakademie in Müns-
ter-Hiltrup. Er beschäftigt
sich vor allem mit Fragen der
Einsatzpsychologie, aktuell
mit dem Problem der Bewäl-
tigung schwieriger Einsatz-
lagen.

keiten oder Granulaten. Eine
Menschenmenge gehorcht den
gleichen physikalischen Gesetzen.
Möglicherweise lässt sich Panik
mit physikalischen Parametern
besser erklären als mit psycholo-
gischen Faktoren wie Angst, emo-
tionale Ansteckung oder Aggres-
sion. Damit wird Panik ein gan-
zes Stück weit zu einem physika-
lischen Problem!

Panik als sozial-
psychologisches
Phänomen

Dennoch bleibt Panik ein Phä-
nomen menschlichen Verhaltens

und damit auch in der Domäne
der Psychologie. Was sich in der
panikartigen Fluchtsituation ab-
spielt, wird sozialpsychologisch
und soziologisch als kollektives
Verhalten beschrieben, das sich
aus zunächst sinnvollen sozialen
Interaktionen ergibt. Bei ge-
meinsamer Gefahr interagieren
Menschen, indem sie aus den
Worten und vielleicht noch mehr
aus dem Gesichtsausdruck und
dem gesamten nonverbalen Ver-
halten der Mitbetroffenen zu le-
sen versuchen, wie groß die Ge-
fahr ist und was nun zu tun sei.
Diese Informationssuche ist
sinnvoll und in vielen Fällen auch
zielführend. Man folgt in der
Regel denen, die Lösungswege

Fußball: Im Hillsborough-Stadion
von Sheffield Wednesday ereignet
sich am 15.4.1989 die schlimms-
te britische Fußball-Katastrophe.
Beim englischen FA-Cuphalbfinal-
spiel zwischen dem FC Liverpool
und Nottingham Forest kommen
96 Fußballfans ums Leben, 200
werden verletzt. Sie werden an
den Zäunen am Spielfeldrand er-
drückt oder zu Tode getrampelt.
Das Unglück ereignet sich durch
mangelnde Kontrolle des Zuschau-
er-Zustroms. Später werden aus
allen englischen Stadien die Zäu-
ne am Spielfeldrand beseitigt, da-
mit im Notfall die Zuschauer auf
das Spielfeld gelangen können.

Foto: dpa

PANIK
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aufzeigen; man hilft den eher
Hilflosen; man hält zusammen.

Wenn allerdings anstelle ruhi-
ger Handlungsanweisungen und
beruhigender Mimik rundum nur
Signale der puren Ratlosigkeit
und des blanken Entsetzens wahr-
genommen werden, brechen die
Orientierungsbemühungen des
Einzelnen zusammen. Die Angst
im Gesicht des Anderen wirkt
ansteckend und verstärkt sich zir-
kulär: Egoistische Alleingänge
werden dann ebenso nachgeahmt
wie sonst die unterstützenden
Handlungen. Kooperation ver-
kehrt sich in einen rücksichtslo-
sen Wettbewerb. Das sind die Si-
tuationen, wo Andere brutal zur
Seite gestoßen oder niedergeris-
sen und über sie hinweggetrappelt
wird. Wohl gemerkt, das sind die
Ausnahmen und selbst dann wird
derart aggressiv-egoistisches Ver-
halten nur von einer Minderheit
gezeigt: Befragungen von Über-
lebenden eines Brandes in einem
Nachtclub und eines wilden Ge-
rennes während eines Rock-Kon-
zerts, wo 160 bzw. 11 Personen
ums Leben kamen, zeigen deut-
lich, dass trotz starker Emotionen
kooperative Verhaltensweisen
vorherrschend waren. Selbst in
panikträchtigen Situationen ist
also prosoziales Verhalten die
Regel. Wäre es anders, würden
Massenveranstaltungen wohl ge-
häuft in die Katastrophe führen
und alsbald verboten werden!

Aber es gilt auch festzuhalten:
In einer ohnehin lebens-
bedrohlichen Situation reichen
Wenige aus, um die Risiken für
Viele zu potenzieren.

Panik als
Medien-Phänomen

Bleibt die Frage, weshalb sich
der Glaube an die blind wüten-
de Masse so hartnäckig hält. Eine
Antwort liefert der Blick in die
Medien. Wie anfangs erwähnt,
taugt der Begriff Panik zur folk-
loristischen Erklärung des
scheinbar Unerklärlichen. Ähn-
lich der Verwendung von Begrif-
fen wie Amok oder Monster
dient er den Medien als Chiffre
für ein furchtbares und gleichzei-
tig faszinierendes Ereignis. Auch
seriöse Berichterstattungen ver-

zichten in der Schlagzeile nie auf
den Begriff. So titelt die Münch-
ner Abendzeitung am 18. Febru-
ar 2003 in Bezug auf die Kata-
strophe im Epitome Night Club:
„21 Menschen sterben bei Panik
in Disco“ und die Süddeutsche
Zeitung schreibt am 23. Juli 2001
nach einem vergleichbaren Er-
eignis: „Panik nach Feuerwerk.
Acht Kinder und zwei Frauen in
Japan zu Tode getrampelt.“

Bisweilen mag man sich auch
daran ergötzen, seinen Mitmen-
schen Anfälligkeiten für Massen-
hysterie, Panik und Herdentrieb
unterstellen zu können. Das be-
rühmteste Beispiel ist die Be-
richterstattung über eine angeb-
liche Massenhysterie und
Massenpanik von US-Amerika-
nern, ausgelöst durch ein Hör-
spiel im Radio am 31. Oktober
1932. Der junge Orson Welles
hatte den Roman „The War of
the Worlds“ von H.G. Wells für
den Rundfunk adaptiert. Das
Hörspiel schildert in sehr realis-
tischen Reportagen, Aufrufen
und Durchsagen die Landung
von fremden Wesen, wohl der
Vorhut einer Invasionsarmee
vom Planeten Mars, auf einem
Feld in New Jersey. Angeblich,
und so stand es dann in den Zei-
tungen, hätten völlig verstörte
Amerikaner in Massen ihre Häu-
ser verlassen und mit ihren Au-
tos die Ausfallstraßen verstopft.
Tatsächlich waren Einzelaus-
sagen von Leuten, die verwirrt
und verängstigt aus dem Fenster
schauten und starken Straßen-
verkehr für die Massenflucht ih-
rer Mitbürger hielten, in den
Medien zu Tatsachenberichten
aufgebauscht worden. Die an-
gebliche Massenhysterie war, wie
der amerikanische Katastro-
phenforscher Quarantelli nach-
weist, eine mediale Erfindung.

Panik, das könnte die Quintes-
senz sein, ist ein Kapitel im
Mythenbuch von den animalisch-
triebhaften Seiten des Menschen.
Wenn es dennoch zu einer angst-
besetzten Massenflucht kommt,
dann haben die betroffenen Men-
schen aus ihrer eingeschränkten
Sicht guten Grund dazu. Nur im
äußersten Notfall gehen sie, im
wahrsten Sinne des Wortes, dabei

über Leichen. Katastrophen, die
man mit dem Attribut Panik ver-
sieht und die zwei- und sogar
dreistellige Zahlen an Toten ver-
ursachen, gibt es trotzdem immer
wieder. Sie sind in der Regel das
Resultat einer Verkettung von
baulichen Unzulänglichkeiten, or-
ganisatorischen und informatori-
schen Defiziten, Verhaltens-
dynamiken in der Menge und
manchmal von Einzelpersonen
oder kleinen Gruppen, die mit
Gewalt oder Rücksichtslosigkeit
Unheil stiften.

Hans Peter Schmalzl

Kann die Polizei Panik
 verhindern?

      Wenn Panik zu einem ge-
wichtigen Teil auf bauliche
oder organisatorische Fehl-
planungen zurückzuführen
ist, reduzieren sich die poli-
zeilichen Einflussmöglich-
keiten von vornherein. Eine
Menschenmenge, die sich an
einem viel zu engen Ausgang
staut, lässt sich mit polizeili-
chen Mitteln nicht auflösen.
Was man allenfalls tun kann,
betrifft die Gefahrenprä-
vention und die rechtzeitige
kommunikative Einwir-
kung. Prävention beginnt
konsequenterweise bei der
polizeilichen Mitsprache,
wenn es um Bauplanung
und Ausrichtung von Groß-
veranstaltungen geht. Mehr
noch ist die Polizei dort ge-
fordert, wo mutmaßlich al-
koholisierten oder gewalt-
bereiten Personen der Zu-
tritt zu verwehren ist.
Schließlich ist es die Polizei,
die im Zusammenspiel mit
Sicherheits- und Rettungs-
diensten einen dennoch ein-
getretenen Schadensfall
durch sofortiges Handeln
managen muss. Unmissver-
ständliche, konkrete Verhal-
tensanweisungen gehören
ebenso dazu wie rasch pos-
tierte Kräfte, die einen
Menschenstrom in die rich-
tige Richtung schleusen.
Eine helfende Hand für Kin-
der und andere hilfsbedürf-
tige Personen wäre ebenso
wichtig wie entschiedenes
Einschreiten gegenüber
rücksichtslosen Individuen.
Dabei sollte jeder einzelne
Beamte durch sein beherz-
tes Verhalten die Hoffnung
auf Überleben und Rettung
nähren. Um aber nicht selbst
von der eigenen Angst und
Panik übermannt zu werden
und um überhaupt zu wis-
sen, was im Ernstfall zu tun
ist, bedarf es guter mentaler
und praktischer Vorberei-
tung in entsprechenden
Schulungsmaßnahmen.
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Management in
Deutschlands Polizei

Die Polizei in Deutschland
befindet sich seit einigen Jahren
in einem umfassenden und aus-
gesprochen ambitionierten Ver-
änderungsprozess. Im Mittel-
punkt steht dabei die Ergänzung
der bis dato praktizierten Form
einer überwiegend juristisch und
kameralistisch ausgerichteten
Steuerung durch eine stärker an
den polizeilichen Leistungen und
angestrebten Wirkungen ausge-
richteten Form des Manage-
ments.

Hierzu dienen Instrumente,
die im Wesentlichen der Be-
triebswirtschafts- und Manage-
mentlehre entnommen sind und
deshalb erst in einem mitunter
langwierigen Prozess auf die Be-
dürfnisse der Sicherheitsver-
waltung zugeschnitten werden
müssen. Kompetente Praktiker
aus den Polizeien des Bundes
und der Länder schildern in die-
sem Band konkrete Erfahrun-
gen, die bei der Einführung sol-
cher Managementinstrumente in
ihren Behörden und Dienststel-
len gemacht wurden. Diese
Praxiserfahrungen werden er-
gänzt durch die Ergebnisse wis-
senschaftlicher Untersuchungen
zu den nicht immer problem-
freien Veränderungsprozessen,
wie sie zur Zeit in der Polizei zu
beobachten sind. Das Buch gibt
damit zum einen sowohl dem
Praktiker als auch dem Wissen-
schaftler einen Überblick über
die große Bandbreite der
Reformanstrengungen in der
deutschen Polizei und liefert zum
anderen wertvolle Hinweise zu
den erfolgskritischen Faktoren,
die bei solchen Bestrebungen
eine Rolle spielen.

Modernes Management in der
deutschen Polizei – Erfahrungs-
berichte aus der Praxis, Jochen
Christe-Zeyse, Verlag für Polizei-
wissenschaft, 433 Seiten, 29 Euro,
ISBN 3-935979-37-1

Observation
Observation ist eine der

schwierigsten und anspruchsvolls-
ten kriminalistischen Aufgaben
im Bereich des Ermittlungs-
wesens. Die 2. Auflage des Fach-
buchs vermittelt anschaulich die
Grundlagen und gibt Hilfe-
stellungen für erfolgreiches tak-
tisches Vorgehen.

Ergänzend zu dem Basiswissen
zeigt der Autor in vertieften
praxisorientierten Darstellungen
die Grundzüge der technischen
Observation (GPS, GSM, Auf-
klärungsdrohnen) sowie der
Observationsfotografie auf. Brei-
ter Raum ist dem Berichtswesen
gewidmet, denn eine Observati-
on kann nur so gut sein wie ihre
schriftliche Dokumentation. Spe-
zielle Themen wie das Sicherungs-
verhalten professionell agieren-
der Zielpersonen, die Methodik
der Gegenobservation und die
Rechtsgrundlagen der Observati-
on sowie Fallbeispiele für gelun-
gene und missglückte Observati-
onen runden das Fachbuch ab.

Observation – Praxisleitfaden
für private und behördliche Er-
mittlungen, Klaus-Henning
Glitza, Richard Boorberg Verlag,
2005, 2. überarbeitete Auflage,
208 Seiten,  24 Euro, ISBN 3-415-
03608-1

Berufsbild Polizist
Das Verständnis von Berufs-

bildern kann dazu beitragen, das
Verhalten von Polizisten wäh-
rend und nach der Ausbildung
besser zu verstehen und ge-
gebenenfalls Veränderungen der
Ausbildung vorzunehmen.

Das Buch leistet auf der
Grundlage theoretischer Überle-
gungen und Interviewforschung
einen Beitrag zum Verständnis
solcher Berufsbilder und ihrer in-
dividuellen und sozialen Ent-
wicklung. Es beschreibt die gro-
ßen Ähnlichkeiten studierender
Beamter, soweit es um ihre Zu-

gehörigkeit zu sozialen Milieus
und ihre Lebensstile geht. Abge-
rundet wird der Band durch ei-
nige grundsätzliche Schlussfolge-
rungen für die Ausbildung an den
Fachhochschulen der Polizei.

Abgesichert sein und gutes
Geld verdienen, Peter Löbbecke,
Verlag für Polizeiwissenschaft,
267 Seiten, 25 Euro, ISBN 3-
935979-48-7

Erste vollständige
Hans-Böckler-Bio-
graphie

Vor 130 Jahren wurde Hans
Böckler, der erste Vorsitzende
des Deutschen Gewerkschafts-
bundes, geboren. Ihm zu Ehren
präsentiert die Hans-Böckler-
Stiftung die erste vollständige Bi-
ographie über den Vater der
Montanmitbestimmung. Sein Le-
bensweg umspannt die wechsel-
volle Zeit vom Deutschen Kai-
serreich über die Weimarer Re-
publik und das „Dritte Reich“
bis zur Bundesrepublik Deutsch-
land. „Hans Böckler steht für den
mühevollen Aufstieg der Ge-
werkschaften von noch unge-
festigten, von Verbot und Verfol-
gung bedrohten Organisationen
zu gesellschaftlich anerkannten
Interessensverbänden und ver-
lässlichen Trägern einer demo-
kratischen Ordnung“, so Niko-
laus Simon, Geschäftsführer der
Hans-Böckler-Stiftung. Neben
Konrad Adenauer und Kurt
Schumacher gehört Böckler zu
den richtungsweisenden Persön-
lichkeiten Nachkriegsdeutsch-
lands. Sein Name ist untrennbar
verbunden mit der Überwindung
der parteipolitischen und konfes-
sionellen Lager unter dem Dach
der Einheitsgewerkschaft und
mit der Durchsetzung der pari-
tätischen Mitbestimmung in der
Montanindustrie.

Hans Böckler – Die politische
Biographie eines deutschen Ge-
werkschaftsführers – Band 1:
1875-1945 / Band 2: 1945-1951,
Ulrich Borsdorf, Karl Lauschke,

Das Buch ist ein zuverlässiger
Begleiter bei polizeilichen Ein-
sätzen. Es bietet eine übersicht-
liche Zusammenstellung von
Checklisten und Praxishinweisen
für die Untersuchung ausgewähl-
ter Straftaten und Ereignisse wie
zum Beispiel:

• Unnatürliche Todesfälle
• Vermisste
• Sexual- und Raubstraftaten
• Brände
• Illegale Graffiti
• Bombendrohungen
• Überbringen einer Todes-

       nachricht

Eine Sicherungstabelle über
daktyloskopische Spuren und
eine Waffensicherungstabelle
sowie Hinweise zur Ersten Hilfe
und zu kriminalistischen Grund-
sätzen runden das handliche
Praxisheft ab. Die Neuauflage
wurde um eine Drogentabelle
mit allgemeinen Hinweisen er-
gänzt.

Die flexible Spiralbindung so-
wie Platz für eigene Notizen am
Ende eines jeden Kapitels er-
leichtern den Einsatz bei der täg-
lichen Arbeit.

Insbesondere für Beamte und
Beamtinnen sowie der Kriminal-
polizei und der Bundespolizei so-
wie Schutzpolizistenund Schutz-
polizistinnen  im Einsatz bietet
das Werk eine Entscheidungs-
hilfe am Tatort. Aber auch Un-
fall- und Notärzte finden in ihm
wertvolle Hinweise für die Pra-
xis.

 Einsatzbegleiter mit Check-
listen und Praxishinweisen,
Dieter Schulze, Richard
Boorberg Verlag, 2005, 2. erwei-
terte Auflage, 92 Seiten, DIN A6,
8,90  Euro, ISBN 3-415-03536-0

Bund Verlag, 368 und 422 Seiten,
Gebunden, 89,90 Euro, ISBN 3-
7663-3554-5
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